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A Systemvorgaben 
 

Einleitung 

 
Die Interessengemeinschaft ökologischer Landwirte, Verband IG Bio-Initiative e.V., eingetragen im 

Vereinsregister Amtsgericht Siegburg, VR 3796 mit Sitz in Bad Honnef (Rhein) ist verantwortlich für 

Standards, Vorgaben Umsetzung, Kontrolle und Verifizierung im Bereich der ökologischen Erzeugung. 

Der Verein ist im Lobbyregister beim Deutschen Bundestag, Nr. R003556 registriert und Mitglied ver-

schiedener Organisationen und Verbände im Bereich der Lebensmittelwirtschaft, Tierschutz, u.a. bei 

der IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements 1. 

 

Der Zweck des Vereins Bio-Initiative, Interessengemeinschaft ökologischer Landwirte sind: 

• Förderung des ökologischen Landbaus 

• Förderung von Verbraucherberatung, Verbraucherinformation und Verbraucherschutz 

• Förderung des Tierschutzes 

Das beinhaltet die Erstellung von Standards und Gütesiegeln im Bereich der tierischen und pflanzli-

chen Bioproduktion, sowie die Einhaltung und Umsetzung von Tierschutzvorgaben. Der Verein verfolgt 

gemeinnützige Zwecke  

Die Vorgaben der EU-Bestimmungen über die ökologische Produktion und die Kennzeichnung von 

ökologischen Erzeugnissen sind Grundlage für den Verband Bio-Initiative (Interessengemeinschaft 

Bio-Initiative). Ziel ist ein Standard, der sowohl die Interessen der ökologischen Erzeuger von biolo-

gisch erzeugten pflanzlichen und tierischen Produkten zur Differenzierung gegenüber Mitbewerbern 

abdeckt als auch die Wünsche der Verbraucher hinsichtlich Umweltschutzes, Tierschutz und der Tier-

gesundheit. 

Dabei spielt die Erarbeitung von Vorgaben und einer klaren Positionierung für die Umsetzung in der 

Praxis eine entscheidende Rolle. Sie sind Hauptbestandteil und Herzstück eines ökologisch orientier-

ten Systems im Interesse der Marktbeteiligten und Verbraucher. 

 

 
1 https://www.ifoam.bio/our-work/how/standards-certification/organic-guarantee-system/ifoam-family-standards 
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1. Aufgaben und Ziele 

Das Hauptziel der Bio-Initiative besteht darin, Standards und Qualitätssicherungsprogramme für die bi-

ologische Produktion im pflanzlichen und tierischen Bereich zu schaffen und somit eine einfache, trans-

parente und leicht verständliche Bewertung von Produkten zu bieten. Letztendlich steht aber auch die 

Vorgabe, wieviel Tierschutz bei der Produktion eines Produktes berücksichtigt worden ist. In der Folge 

rechtfertigen höhere Standards und mehr Tierschutz für die Produzenten eine bessere Positionierung 

am Markt und gegenüber Mitbewerbern.  

 
Die Bio-Initiative verfolgt zur Umsetzung der Vorgaben gemeinnützige Zwecke zum Wohl der Tiere 

und der Umwelt.  

 

Das beinhaltet insbesondere: 

 

• konsequenter Tierschutz, Nutztiere artgerecht und entsprechend ihren Bedürfnissen zu halten 

• Vermeidung von Umweltbelastungen 

• Nachhaltigkeit, Fairness zu Erzeugern und Teilnehmern, soziale Aspekte  

• kein Einsatz von chemisch-synthetischen Düngern und Pestiziden 

• flächengebundene Produktion 

• Erhaltung bäuerlicher und familiärer Strukturen 2 

• Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft 

• Transparenz gegenüber Marktteilnehmern und Verbrauchern, 

Lebensmittel mit hohem gesundheitlichem Wert zu erzeugen 

• Klimaneutralität, CO2-Reduzierung  

 

2.  Allgemeine Grundsätze und Vorgaben 
 
Die Vorgaben der Bio-Initiative beziehen sich in erster Linie auf gesetzliche Grundlagen der EU und 

nationalen Bestimmungen, aber auch auf Standards, die seitens der Markteilnehmer auf Grundlage 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und praxisrelevanter Erkenntnisse weiterentwickelt worden sind, so-

wie weitergehende Vorgaben der Bundesländer und der Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer 

Landbau (LÖK) 3.  

 
2 https://www.bmz.de/de/themen/laendliche-entwicklung/baeuerliche-organisationen 
3 https://www.oekolandbau.de/service/rechtsgrundlagen/auslegungen-der-eu-rechtsvorschriften/ 
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Dazu gehören u.a.: 

 

• Umstellung des gesamten Betriebes auf ökologische Bewirtschaftung 

• Genetisch veränderte Organismen (GVO) 4 und deren Derivate sind verboten 

• Nutztiere leben unter artgerechten Bedingungen, tierartgerechte Haltung nach den Vorgaben 

der deutschen Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung 

• Weidegang und betriebseigenes Futter  

• max. Tierbesatz pro Hektar 2 Großvieheinheiten 5 

• keine Leistungsförderer und Antibiotika  

• Konformität nach Standards der Bio-Initiative kann auf den Erzeugnissen mit dem eingetrage-

nen Logo/Markenzeichen der Bio-Initiative gekennzeichnet werden  

(vertragliche Bindung) 

• Die Vorgaben werden in der Markensatzung, den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) 

und Teilnehmerverträgen 6 geregelt 

 

3. Add-ons 

Für die Bio-Initiative und deren Weiterentwicklung ist es von Bedeutung, neue Maßstäbe zu setzen. 

Zusätzliche Impulse für eine nachhaltige Landwirtschaft sollen über die Einbeziehung von Biodiversi-

tät, C02-Treibhausgas-Reduzierung, Photovoltaik und PV agri sowie Vorgaben im Bereich der Sozial-

standards als sog. „Add-ons“ gesetzt werden. Diese sind für die teilnehmenden Betriebe zunächst 

nicht verpflichtend, aber Bestandteil der Systemvorgaben und Checklisten. Mittelfristig ist die Umset-

zung notwendig, um den Zugang zum Markt zu sichern, um kommende rechtliche Anforderungen zu 

erfüllen. Dazu gehören z.B. der Nachhaltigkeitsreport (CSRD) 7 , den die Kunden der Bio-Initiative 

(Handel) erstellen müssen, und die dafür die Informationen der Vorlieferanten einfordern.  

Damit soll die Basis für die Weiterentwicklung der Standards gesetzt werden, und gleichzeitig sollen 

die Betriebe zur Vorbereitung und Umsetzung zusätzlicher Vorgaben motiviert werden. Dabei handelt 

es sich nicht um ideologische Ansätze, sondern um praxisnahe Inhalte, die in absehbarer Zeit schritt-

weise Bestandteil der Systemvorgaben werden. 

 
4 https://www.bfr.bund.de/de/a-z_index/gentechnisch_veraenderte_organismen__gvo_-4749.html 
5 Berechnungsgrundlage Großvieheinheiten KTBL, http://daten.ktbl.de/gvrechner/gvHome.do#start 
6 siehe Anlage, bzw. www.ig-bio.de 
7 https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2024_CSRD_UmsG.html 
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Grundsätzlich gilt für die Bereiche der folgenden 4 Add-ons des Standards, dass baldmöglichst eine 

Bestandsaufnahme gemacht werden soll. Durch den dokumentierten Status als Referenz können die 

Verbesserungen in der darauf folgenden Zeit sichtbar gemacht werden.  

 
3.1 Biodiversität 
  
Maßnahmen der Landschaftspflege und des Artenschutzes, z. B. Anlage von Hecken, Nistplätzen, 

Feuchtzonen und Biotope sind darauf ausgerichtet, ein gut funktionierendes Ökosystem zu erhalten 

und zu schaffen. Dazu gehören insbesondere Brachflächen, die schrittweise als Mindestvorgabe öko-

logisch bewirtschafte Flächen, z. B. Vorgewende oder Seitenränder von Anbauflächen gelten 8.  

 

3.2 C02-Reduzierung 

Der Ökolandbau steht für weniger Emissionen. Das Ziel der Bundesregierung ist eine Verdoppelung 

des ökologischen Landbaus bis 2030 auf mindestens 20%. Zur Reduzierung von Emissionen müssen 

Landwirte die Tierhaltung und den Einsatz von Düngemitteln umstellen. Dazu gehört auch die Einspa-

rung von Mineraldüngern, bei deren Herstellung Treibhausgase entstehen.  

 
Neben Vorgaben für den ökologischen Landbau und Tierwohl bzw. Tierschutz leistet die Bio-Initiative 

einen Beitrag zum Klimaschutz zur Reduzierung von Umweltemissionen. Dazu gehören insbesondere 

die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Freilandflächen für Legehennen. Diese dienen sowohl 

dem Schutz der Tiere als auch der klimaneutralen Energiegewinnung. Mit der Anpassung der Ver-

marktungsnormen Eier wird nach den Vorgaben der EU-Kommission die Möglichkeiten der Energiege-

winnung durch Photovoltaikanlagen auf den Freilandflächen für den Auslauf von Legehennen legiti-

miert.  

 

Zur Reduzierung von Emissionen müssen Landwirte in der Tierhaltung und im Einsatz von Düngemit-

teln Verbesserungen erreichen bzw. teilweise auf Alternativen umstellen. Dazu gehört insbesondere 

die Einsparung bzw. der Verzicht von Mineraldüngern oder anderen Rohstoffen, bei deren Herstellung 

Treibhausgase entstehen. Ein weiterer wesentlicher Bereich, der die Treibhausgas-Emissionen beein-

flusst, ist die Bodenfruchtbarkeit inklusive Humus- und Nährstoffgehalt.  

 
8 https://www.bfn.de/aktuelles/brachflaechen-als-biodiversitaetsinseln-der-agrarlandschaft 



 
 

IG Bio-Initiative – 3.6/2026 
 

 
 

  
 
 

- 13 - 

Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes 9 hat die Bundesregierung zudem die Klimaschutzvorga-

ben verschärft und bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken. 

 
3.3 Agri-PV 

Dazu zählen bestimmte naturschutzrelevante Vorgaben. Bei dieser multifunktionalen Flächennutzung 

kann – durch das erhöhte Aufstellen oder die vertikale Montage der Module – dieselbe Fläche sowohl 

für die Stromerzeugung als auch für einen landwirtschaftlichen Anbau genutzt werden. Dabei bleibt 

der Nutzpflanzenanbau die Hauptnutzung, während begleitend Solarstrom erzeugt wird.  

Ziel ist die Gewinnung von Strom über Photovoltaik auf den Dachflächen der Stallanlagen, Freilandflä-

chen für die Legehennenhaltung als Unterschlupfmöglichkeit und Agri-PV-Anlagen auf den landw. ge-

nutzten Flächen, um eine 100%ige Energiebilanz aus eigener Erzeugung zu erreichen.  

Auch hier ist die Dokumentation des Status wichtig, um später Verbesserungen sichtbar zu machen.  

 
3.4 Sozialstandards 

 

Dazu gehört insbesondere die dokumentierte Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 10: 

• Arbeitszeit 

• Bezahlung 

• Verbot von Kinderarbeit 

• Verbot von Zwangsarbeit und Disziplinarmaßnahmen 

• Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen 

• Verbot aller Formen von Diskriminierung 

• Aus- und Weiterbildung 

 

Außerdem sind die Vorgaben des Lieferkettengesetzes einzuhalten und transparent zu gestalten. 

 

 
9 https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/klimaschutzgesetz-2021-1913672 
10 https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/ilo-uebereinkommen-184.html 
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4.  Gesetzliche Grundlagen 11 

Bei der Gestaltung dieser Vorgaben sind die Bestimmungen der Öko-Basisverordnung (EU) 2018/848 

des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung und 

Kontrolle von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie deren Durchführungsbestimmungen mit 

der Verordnung (EU) 2020/464 der Kommission vom 26. März 2020 und deren Änderungen Vorgabe. 

Es gelten die Bestimmungen in der jeweils aktuellen Fassung und Ergänzungen. Dazu gehören klare 

Vorgaben und definierte Prüfsystematiken, die über unabhängige externe Kontrollen geprüft und be-

wertet werden. Mit Inkrafttreten der neuen Öko-Verordnungen am 1. Januar 2022 gelten diese Vorga-

ben entsprechend.  

 

Die Vorgaben zur Herkunftskennzeichnung für Eier sind in den Vermarktungsnormen geregelt. Mit der 

Verordnung (EU) 2023/2466 vom 17. August 2023 und den Durchführungsbestimmungen zur Verord-

nung (EU) Nr. 1308/2013 der Vermarktungsnormen für Eier vom 17. Dezember 2013 über eine gemein-

same Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse erfolgte eine erneute Anpassung. Außer-

dem wurden die Vorgaben horizontaler EU-Vorschriften angepasst. Sie berücksichtigt auch die beson-

deren Vorgaben und Qualitätsmerkmale für Eier. 

 

Die delegierte Verordnung (EU) 2023/2465 vom 17. August 2023 dient der Ergänzung der Verordnung 

(EU) Nr. 1308/2013 hinsichtlich der Vermarktungsnormen für Eier und zur Aufhebung der bisher gültigen 

Verordnung (EG) Nr. 589/2008 der Kommission. 

 

Die Lebensmittelinformationsverordnung LMIV (EU) Nr. 1169/2011 regelt die Kennzeichnung von fri-

schen Eiern, verarbeitete Eier und Eiprodukte und die Herkunft. 

Weitergehende Vorgaben umfassen das Tierschutzgesetz, die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 

und die Vorgaben zur Lebensmittelkennzeichnung, EU-Vorgaben mit spezifischen Bestimmungen die 

Haltung, Kennzeichnung und Vermarktung der Vorgaben für Eier und Geflügel und anderen tierischen 

Erzeugnissen, soweit sie nicht in den Bestimmungen der Ökoverordnung geregelt sind.  

4.1  Anpassung der Vorgaben/Richtlinien  

Die Vorgaben der Bio-Initiative unterliegen einer ständigen Bewertung, die einerseits den aktuellen 

Gegebenheiten unterliegen, anderseits praktischen Abläufen im Rahmen der laufenden Kontrolle/Zer-

tifizierung und Vorschlägen seitens der Mitglieder. Änderungen erfolgen grundsätzlich in Abstimmung 

 
11 Siehe Teil B Zertifizierungsvorgaben 7.1 und 7.2  
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mit dem Vorstand und werden den teilnehmenden Betrieben bzw. auf der Homepage 12 mitgeteilt, 

siehe Anlage AGBs und Teilnehmerverträge. Die Änderungen treten nach Veröffentlichung bzw. dem 

vorher definierten Umsetzungsdatum in Kraft.  

Die Systemteilnehmer sind verpflichtet, die Änderungen innerhalb des vorgegebenen Zeitraums auf 

ihren Betrieben umzusetzen. Darüber hinaus gelten Fristen und oder der EU-Verordnung bzw. natio-

nale Regelungen der jeweils gültigen Fassungen. 

Die Entscheidungsfindung obliegt dem Vorstand 13, der sich aus Vertretern aus Wissenschaft und For-

schung, des Tierschutzes, der Lizenznehmer, des Lebensmitteleinzelhandels und Verbraucherschutz 

zusammensetzt. Details zur Benennung und Umsetzung der Vorgaben und Anpassungen werden ge-

sondert geregelt und sind Bestandteil des Systemvertrages. 

 
5.  Mitgliedschaft; Systemteilnahme 
 
Die Vorgaben für die Mitgliedschaft Bio-Initiative und Systemteilnahme sind im QM-Handbuch „Sys-

temvorgaben IG Bio-Initiative“ beschrieben.  
 
Nur ökologisch produzierende Betriebe können der Bio-Initiative beitreten. Mit Antragstellung müssen 

begleitende Dokumente zur Sicherstellung der Antragsberechtigung vorgelegt werden. Dazu gehören 

insbesondere gültige Zertifikate der Ökoverordnung, im Bereich Eier das Zertifikat KAT oder vergleich-

bar, im Bereich Geflügel und Schweine ein gültiges Q&S Zertifikat oder vergleichbar. Für Mischfutter-

mittelbetriebe muss neben der Ökobescheinigung auch ein gültiges Q&S-Zertifikat oder vergleichbar 

vorgelegt werden. 

 

Der Vorstand bzw. die Geschäftsführung entscheidet nach Prüfung der vorgelegten Dokumente über 

die Zulassung des Antragsstellers zunächst als Mitgliedsbetrieb im Zulassungsverfahren. Die endgül-

tige Zulassung erfolgt nach Vorliegen der Bestätigung einer von der IG Bio-Initiative zugelassener 

Kontrollstelle über die Einhaltung der spezifischen Systemvorgaben. 

 Die Bio-Initiative bestätigt nach Bewertung und Einhaltung der erforderlichen Dokumente über die 

Einhaltung der Vorgaben der EU-Verordnungen über den ökologischen Landbau und die weitergehen-

den Anforderungen der Bio-Initiative die Mitgliedschaft bzw. Systemteilnahme, s. Bewertungsschema.  

 
 

 
12 http://www.ig-bio.de 
13 siehe AGBs, Teilnehmervertrag 
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5.1  Beitragsordnung 
 
Die IG Bio-Initiative verfolgt gemeinnützige Zwecke und ist nicht gewinnorientiert. Die Mitglieds- und 

Systembeiträge dienen der Erfüllung des laufenden Geschäftsbetriebs. Die Höhe der Beiträge orien-

tiert sich nach den Umsatzdaten bzw. Größe der Betriebe. Die Ein- und Ausgaben werden in der Mit-

gliederversammlung entsprechend der Vorgaben der Satzung vorgelegt. Der Verein ist von der Um-

satzsteuer befreit, s. Beitragsordnung 14. 
 
6. Verfahrensanweisungen für Pflanzenbau, Tierproduktion und Vermarktung  

sowie das Vertrags- und Kontrollwesen   

Die Grundprinzipen für den ökologische Landbau stehen für eine besonders ressourcenschonende 

und umweltverträgliche Wirtschaftsform, die sich am Grundsatz der Nachhaltigkeit orientiert. Alle in 

der Europäischen Union produzierten und verkauften Produkte aus ökologischer Erzeugung basieren 

auf den Standards der EU-Vorgaben und unterliegen einer strengen Kontrolle durch neutrale Zertifizie-

rungsstellen. Das gilt uneingeschränkt für die Bio-Initiative, die mit ihren Standards weitergehende 

Vorschriften für die teilnehmenden Betriebe vorschreibt.  

Im Vordergrund stehen neben Tierschutz der Beitrag zum Klimaschutz, der Förderung des Naturschut-

zes und die Umstellung auf ökologische Produktionsformen, die auch der Landschaftspflege dienen. 

Alle Maßnahmen der Landschaftspflege und des Artenschutzes, z. B. Anlage von Hecken, Nistplätzen, 

Feuchtzonen und Biotope sind darauf ausgerichtet, ein gut funktionierendes Ökosystem zu erhalten 

und zu schaffen.  

Für die standortangepasste Bewirtschaftung und Tierhaltung ist der ökologische Landbau für die Nut-

zung sensibler Flächen besonders geeignet. Dabei stehen gesunde Pflanzenbestände, vorbeugende 

Maßnahmen, eine angepasste Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Humuswirtschaft und Düngung sowie 

die Auswahl widerstandsfähiger Saat- und Pflanzgut im Focus.  

Das betrifft die gesamte Prozesskette, Pflanzenbau, Tierproduktion und Vermarktung  

sowie das Vertrags- und Kontrollwesen. 

 

 

 
14 www.ig-bio.de 
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6.1 Pflanzenanbau  

Die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen muss sich an den örtlichen Gegebenheiten orien-

tieren. Bei der Standortwahl ist die Belastung durch Schadstoffe aus der vorherigen Nutzung zu be-

werten, zum Beispiel Altlasten und Kontaminationsrisiken bzw. vorausgegangene Nutzungen. Ziel ist 

durch die Bewirtschaftung angepasster Kulturpflanzen, der Fruchtfolge, Verwendung organischer Dün-

gung eine nachhaltige Einhaltung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Das sind we-

sentliche Elemente des ökologischen Landbaus.  

Zur Sicherstellung der ökologischen Produktion und Prävention vor potenziellen Verunreinigungen 

sind Schutzmaßnahmen (z. B. Pufferzonen) einzurichten.  

6.2 Fruchtfolge  

Die Fruchtfolgen sind ausgewogen zu gestalten und dienen der Erhaltung und Verbesserung: 

• der Bodenfruchtbarkeit  

• der Unterdrückung von Ackerwildkräutern und Pflanzenkrankheiten 

• des Aufbaus einer eigenen Futtergrundlage bei Viehhaltung  

• des Erzielens von höheren Erträgen, ohne Einsatz von Mineraldüngern und Pflanzen-

schutzmitteln 

Zur Umsetzung dieser Vorgaben ist der Anbau von Leguminosen als Haupt- oder Zwischenfruchtkultu-

ren erforderlich. Der Anbau von Leguminosen sollte innerhalb einer Fruchtfolgerotation auf mindestens 

20% der bewirtschafteten Ackerfläche als Haupt- oder in Zwischenkulturen (ohne Dauerbrache) erfol-

gen.  

 

6.3 Bodenbearbeitung  

Die Bodenbearbeitung darf nicht zu einer übermäßigen Störung des natürlichen Bodengefüges, Nähr-

stoffverlusten führen und ist den jeweiligen Standortbedingungen anzupassen. Ziel ist die Optimierung 

der Wachstumsbedingungen für die Kulturpflanzen. Eine übermäßige Störung des natürlichen Boden-

gefüges und Nährstoffverluste sind zu vermeiden. Es ist deshalb auf eine geeignete Bearbeitung und 

Fruchtfolgegestaltung sowie Kompost- und Gründüngung zu achten.   

6.4 Düngung  

Vorhandene und zugekaufte Wirtschaftsdünger sind standortbezogen optimiert einzusetzen, d.h. 
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keine Überdüngungen und dem Bedarf der Pflanzen angepasst. Vorgabe sind entsprechende Boden- 

proben zur Ermittlung des tatsächlich notwendigen Bedarfs, sowie die, während der durch die Dünge-

verordnung vorgeschriebenen Bedarfsermittlung berechneten schlagbezogenen Obergrenzen. Diese 

sind vor jeder organischen Düngung zu erstellen. 

 

Zum Zwecke einer ausgewogenen Nährstoffverteilung sind Betriebskooperationen zwischen viehlosen 

und tierhaltenden Betrieben anzustreben. 

 

Beim Einsatz von betriebsfremden organischen bzw. mineralischen Düngemitteln ist bei der Auswahl 

und Anwendung dieser Stoffe das Ergebnis der Düngemittelanalyse zu berücksichtigen.  

 

Der Einsatz von Klärschlamm, Mist aus konventioneller Haltung, Fäkalien u. ä. Stoffe im Sinne des § 15 

Abs. 1 des Abfallgesetzes 15 ist nicht erlaubt. Das gilt auch für synthetisch hergestellte Düngemittel. 

 

Als Vorgabe gelten: 

Insgesamt dürfen ausgebrachte Wirtschafts- und Zukaufdünger die Menge entsprechend einer Tier-

haltung von maximal 2 Großvieheinheiten (GVE), entspricht 1,4 Dungeinheiten 16 (DE) / LN nicht über-

schreiten (1 DE enthält 80 kg N und 70 kg P2O5). 

 

Der Anteil betriebsfremder organischer Düngemittel darf in ihren Inhaltsstoffen die Werte von 0,5 DE / 

ha landwirtschaftlicher Nutzflächen (LN) innerhalb einer vertraglichen Betriebskooperation nicht über-

schreiten. 

 

Außerdem gelten: 

• keine Vorratsdüngung 

• keine Verwendung chemisch-synthetischer Stickstoffverbindungen, Harnstoff, leicht löslicher 

Phosphate und chlorhaltiger Kaliumdünger 

• spezifische Anforderungen der jeweiligen Kultur sind zu berücksichtigen 

• Düngung nach Vorgabe von Bodenuntersuchungen 

• Einhaltung der Düngeverordnung 

• die Herkunft und Zusammensetzung organischer Düngemittel müssen bekannt sein 

 
15 https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/BJNR021210012.html 
16 https://www.landwirtschaft.sachsen.de/dungeinheitenschluessel-15620.html 
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• betriebseigene Düngemittel zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, wie Stallmist, Gülle, Jauche, 

Gründüngung, Strohdüngung, organische Ernterückstände, Grüngutkompost (nicht von Haus-

haltsabfällen) sind erlaubt. 

• betriebsfremde Düngemittel können nach vorheriger Genehmigung der Bio-Initiative in Ausnah-

mefällen eingesetzt werden, wenn: 

der Nährstoffgehalt der Pflanzen im Rahmen der Fruchtfolgewechselwirtschaft durch eine ent-

sprechende Gestaltung der Fruchtfolge nicht gewährleitet werden kann oder die Aufbereitung 

des Bodens nicht durch Maßnahmen der Fruchtfolgegestaltung und Düngung mit organischem 

Material aus dem eigenen ökologisch bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieb ausrei-

chend gewährleitet werden kann. 

• Biogassubstrate aus konventionell betriebenen Biogasanlagen dürfen eingesetzt werden bzw. 

sind zugelassen, wenn es sich um NAWARO-Anlagen 17 handelt, deren Inputstoffe im Anhang 

I (Düngemittel) der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 18 gelistet sind. 

6.4.1 Mineralische Dünger 

Mineralische Düngemittel dürfen nur in der Form angewendet werden, in welcher sie natürlicherweise 

vorkommen und gewonnen werden. Erlaubt ist lediglich die Zugabe von Wasser und das Vermischen 

mit anderen natürlichen Vorkommen. 

Zugelassen sind ausschließlich Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Reinigungs-, Desinfektions-, Hygi-

ene – und Pflegemittel, Mittel zur Bekämpfung von Parasiten, Futtermittel und Zusatzstoffe, die in der 

jeweils gültigen Fassung der FIBL-Betriebsmittel für den ökologischen Landbau in Deutschland aufge-

führt sind. 19 

7 Tierische Erzeugung 

Die Rassenwahl hat der Anpassung an die Umweltbedingungen Rechnung zu tragen. Die vollständige 

Versorgung des Viehbestandes mit betriebseigenem Futter ist anzustreben. Die Einstallung der Tiere 

muss so beschaffen sein, dass sie nicht in ihren Verhaltensgewohnheiten und Bewegungsabläufen 

behindert werden. Dazu gehören ausreichend Bewegungsmöglichkeit, Sozialkontakt, Einstreu, natürli-

ches Licht, Schatten, Windschutz, frische Luft und frisches Wasser. Entsprechend den Bedürfnissen 

der Tiere müssen die Ställe neben natürlichem Tageslicht auch ein gesundes Raumklima (Tempera-

tur, Luftfeuchtigkeit, keine schädlichen Staub- und Gaskonzentrationen) aufweisen. Die Böden der 

 
17 https://www.nawaro.ag 
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32008R0889 
19 http://www.betriebsmittelliste.de/de/bml_startseite.html 
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Ställe müssen glatt, aber nicht rutschig sein. Mindestens die Hälfte der Bodenfläche muss aus festem 

Material bestehen, d. h. nicht aus Spalten- oder Gitterkonstruktionen. Bei der Wahl von Konstruktions-

material und Ausstattung sind gesundheitsgefährdende Stoffe zu vermeiden.   

Eine tiergerechte Haltung und Fütterung ist das Grundanliegen eines jeden Betriebes. Die Tierhaltung 

ist zudem so zu gestalten, dass eine verlustarme Erzeugung, Lagerung und Ausbringung der in der 

Tierhaltung anfallenden wirtschaftseigenen Dünger gewährleistet ist. 

7.1 Aufzucht Geflügel 

Die Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung 20 gibt vor, dass nur solche Junghennen einzustallen sind, 

die während der Aufzucht an die Art der Haltungseinrichtung gewöhnt worden sind. Dem entspre-

chend gelten für die Junghennenaufzucht entsprechende Mindestanforderungen, s. „5 Vorgaben Auf-

zucht Junghennen und Bruderhähne“. Darüber hinaus sind die Vorgaben der LÖK 21 umzusetzen. 

Ökologisch erzeugte Eier und/oder ökologisches Geflügelfleisch, welches mit dem Vermerk von Hah-

nenaufzucht aus der Legelinie (u. a. Bruderküken, Bruderhahn, Aufzucht von Hahn und Henne, o. ä.) 

angeboten werden, unterliegen nachfolgenden Bestimmungen: 

 

Bei gemischt geschlechtlicher Junghennenaufzucht hat die Junghennen-Qualität Vorrang. Da es für 

diese noch keine EU-Vorgaben gibt, gelten für die kombinierte Aufzucht von Junghennen und Bruder-

hähne die Vorgaben der Bio-Initiative (s. Tabellenanhang Vorgaben Aufzucht). 

 

Junghennen und Bruderhähne, für die Lebensmittelproduktion und/oder Lebensmittelverarbeitung, 

müssen mindestens 1/3 ihrer Lebenszeit Zugang zum Grünauslauf haben. Bei einem behördlich ange-

ordneten Aufstallungsgebot gilt diese 1/3 Regelung anteilig nicht. Mit der neuen EU-Durchführungsver-

ordnung 2020/464 der Kommission vom 26. März 2020 gelten seit 1. Januar 2021 für Junghennen und 

Bruderhähne 1 m² Auslauffläche pro Tier.   

 

Da es sich um wachsende Tiere handelt, ist es sinnvoll, ein dem Alter und Lebendgewicht angepass-

tes Mindestangebot an begehbaren Flächen und erhöhten Aufbaummöglichkeiten, sowie Staubbade-

gelegenheiten zu machen, um das artspezifische Verhalten der Jungtiere zu ermöglichen. 

 

 
20  https://www.bmel.de/SharedDocs/ExterneLinks/Rechtsgrundlagen/T/Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung.html 
21  http://www.bio-inititive.de 
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Jeder Aufzuchtbetrieb soll für seine betriebsspezifischen Möglichkeiten und Umtriebsplanungen ein 

entsprechendes Aufzuchtkonzept wählen können. Der für die Junghennen mögliche Aussenklimabe-

reich kann beispielweise bis spätestens zum 70. Lebenstag als Übergangsstall für die Hähne vom 42. 

Lebenstag bis zum 70. Lebenstag genutzt werden, bevor die Hähne in den Auslauf kommen. Das Min-

destschlachtalter der Bruderhähne beträgt 91 Tage bzw., wenn das Lebendgewicht der Tiere 1,6 kg 

erreicht. 

 

Die Herkunft der Küken und die komplette Aufzucht der Junghennen und Bruderhähne muss lückenlos 

dokumentiert und in der KAT-Datenbank 22 erfasst werden. Darüber hinaus müssen die entsprechen-

den Dokumente im Rahmen des Audits verfügbar sein. 

 

Hierzu gehören insbesondere: 

 

• Einstallungsdatum mit Tierzahl getrennt nach Geschlecht 

• Prüfung der Nämlichkeit (Tiere aus einem Schlupf) 

• Aufzuchtbetrieb, Nachweis über Zulassung der Bio-Initiative 

• Ausstallungsdatum der Tiere und Anzahl getrennt nach Geschlecht und deren Verwendung 

• Bestätigung von einer in Deutschland zugelassenen Zertifizierungsstelle mit Produktzertifikat 

• Brüterei: Erfassung der Schlupfdaten weiblicher und männlicher Küken in der KAT-Datenbank 

und deren Verbleib (Aufzuchtbetriebe) 

• Schlachtung: Erfassung der Schlachtdaten männlicher Tiere in der KAT-Datenbank 

 

7.2 Legehennenhaltung 
 
Die gesetzlichen Vorgaben sehen eine Registrierung der Betriebe für die jeweiligen Produktionsstätten 

vor. Diesen wird ein Erzeugercode zugeteilt, mit dem nach den Vorgaben der Bio-Initiative jedes Ei im 

Legebetrieb Ei gekennzeichnet werden muss. Der Erzeugercode informiert in welcher Haltungsart die 

Legehennen gehalten werden (0 für Öko), aus welchem Land (DE für Deutschland) bzw. Bundesland 

die Eier stammen 23.  

 

Darüber hinaus sind neben der Kriterien der Ökoverordnung die Vorgaben der EU-Vermarktungsnor-

men, der Tierschutznutztierhaltungsverordnung und nationale Regelungen zu beachten und einzuhal-

ten. Als Bedingung für die Einhaltung dieser Kriterien hat die Bio-Initiative deshalb für den Bereich der 

 
22 https://www.was-steht-auf-dem-ei.de/de/kat-verein/kontrollsystem/datenbank.php 
23 https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittel-kennzeichnung/pflichtangaben/eierkennzeichnung.html 
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Legehennenhaltung die obligatorische Teilnahme am KAT-System vorgeschrieben. Das gilt auch für 

die Aufzucht von Junghennen und Bruderhähnen. 

 

7.3 Bruderhähne, Mastgeflügel 
 
Die Vorgaben für die Aufzucht von Bruderhähnen unterliegen den spezifischen Vorgaben analog Le-

gehennen. Das gilt auch für die Aufzucht von Junghennen, s. Tabelle 8 bzw. Homepage 24 der Bio-

Initiative.  Die Aufzucht beträgt mindestens 91 Tage bzw. 1,6 kg Lebendgewicht. 

 

Der Markt für Bio-Geflügelfleisch ist bislang eine Nische, die nur etwa 1,5 Prozent der gesamten deut-

schen Geflügelfleischproduktion ausmacht. Auch hier gelten die Vorgaben der Öko-Verordnung. Die 

die Mastdauer beträgt mind. 81 Tage und die zulässige Anzahl von Tieren pro Hektar im eigenen land-

wirtschaftlichen Betrieb (ausschließlich flächengebundene Produktion) 280 Tiere, s. Pos. 7.5 „Tierbe-

satz“.  

7.4  Schweinehaltung  
 

Die Vorgaben der Ökoverordnung sind einzuhalten. Dazu gehören u.a. Tageslicht, natürliche Belüf-
tung und Auslauf ins Freie. Die Stallböden müssen rutschfest ausreichend große, bequeme, saubere 

und trockene Liege- oder Ruheflächen aufweisen. Käfige, Boxen und Flat-Deck-Anlagen sind nicht zu-

lässig. Das gilt auch für die landlose Tierhaltung. Pro Jahr und Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche 

dürfen nur so viele Tiere gehalten werden, wie einem Äquivalent von maximal 120 Kilogramm organi-

scher Stickstoff aus den Ausscheidungen der Tere entspricht. 

Für Zuchtsauen ist ein Auslauf mit Weide und Suhle zu sicher zu stellen. Die Anbindehaltung ist nicht 

erlaubt. Nicht bzw. niedertragende Sauen sind bei entsprechenden Bestandsgrößen in Gruppen zu 

halten.  

Sauen müssen frühzeitig in Gruppen zusammengeführt werden. In größeren Beständen, in denen ein 

Eber vorhanden ist, ist der Kontakt zu den Muttersauen zu ermöglichen. Die Haltung in Kastenstän-

den oder in Anbindehaltung ist nicht erlaubt. Absetzferkel dürfen nicht auf Flatdecks oder in Ferkelkäfi-

gen gehalten werden. Schweinen müssen Bewegungsflächen zum Wühlen zur Verfügung stehen. Die 

Haltung auf Spaltenböden ist verboten. Eine bodendeckende, trockene Einstreu ist Vorgabe. 

 
24 https://www.bio-initiative.de/newpage911b5712 
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7.4.1  Weideschwein 

Die Vorgaben für das (deutsche) Weideschwein gehen deutlich über die Standards im Bereich der 

ökologischen Produktion hinaus. Tierwohl steht im Vordergrund, das heißt es müssen Freilandflächen 

zur Verfügung gestellt werden und die Mast erstreckt sich über mindestens 1Jahr.  

Prinzipielle Vorgaben: 

• Die Schweine werden in Freilandhaltung gehalten 

• Bäume und Gehölze schützen die ursprünglichen Waldtiere vor Sonne und Witterung 

• Die Weideflächen werden mehrmals jährlich gewechselt und jeweils neu in Kultur gebracht 

• Die Freilandfläche beträgt je nach Vorgabe mindestens 500 m2 pro Tier 

• Basic Wechselauslauf, Intermediate 200 m2 pro Tier 

• Advanced 500 m2 pro Tier  
• Die Tiere wachsen in Gruppen auf, die Ferkel bleiben mindestens 2 Monate bei der Mutter   

• Die Sauen werden „natürlich“ gedeckt 

• Bei den Tieren handelt es sich um robuste weidefähige Rassen 

• Das Futter ist abwechslungsreich mit hohem Grünfutteranteil und aus ökologischer Produktion 

• Verbot von Leistungsförderern in der Fütterung und prophylaktischen Medikamentengaben 

• Verbot jeglicher Verstümmelung (Schwänze, Zähne), eine Kastration findet nur unter Vollnar-

kose statt 

• Das Mindestschlachtalter für ein Schwein beträgt 1 Jahr, dabei werden die Tiere kontrolliert be-

täubt und getötet. Die Verladung ist schonend und der Lebendtransport so kurz wie möglich. 

 

7.5  Vorgaben Rinder, Milchkühe  

Wir empfehlen die derzeitigen Vorgaben „Muttergebunde Kälberaufzucht in der Milchviehhaltung“ so-

wie die Vorgaben der Bioweidemast des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL). 25 

Für den Bereich der Milchproduktion empfehlen wir die Richtlinie „Milchkühe“ mit den Vorgaben für die 

Haltung und Behandlung von Rindern im Rahmen des Tierschutzlabels des Deutschen Tierschutzbun-

des. 26 

 
25 http://www.fibl.org/de/startseite.html 
26 https://www.tierschutzlabel.info/tsl-stufen 
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Dazu gehören u.a.: 

• keine Anbindehaltung 

• mind. 6 m² Fläche pro Kuh im Stall 

• Liegebereich, Laufbereich und Bereich zur Fütterung getrennt 

• organische Einstreu (Stroh) 

• mehr Tierkomfort durch z.B. Scheuerbürsten 

 

Zusätzlich in der Premiumstufe u.a.: 
• ganzjähriger Zugang zum Laufhof 

• Weidegang vom Frühjahr bis zum Herbst  

• Tiere können zwischen Innen- und Außenbereich wählen. 

 

8 Tierbesatz  

Der Tierbesatz im ökologischen Landbau orientiert sich in erster Linie an der eigenen Futtergrundlage 

des Betriebs. Die gesamte Besatzstärke der Betriebseinheit darf jedoch 2,0 Großvieheinheiten 27 

(GVE) pro ha eigene und zu gepachtete landw. Nutzfläche (LN) des tierhaltenden Betriebes nicht 

überschreiten. 

 

Maximale Herdengröße  

pro Stalleinheit im Bereich Geflügel 28   Anzahl Tiere 

Elterntiere (Gallus Gallus) 3.000 

Masthühner (Gallus Gallus) 4.800 

Poularden 4.000 

Legehennen 29 3.000  

Junghennen 30 10.000 

Bruderhähne 4.800 

Perlhühner 5.200 

 
27 Berechnungsgrundlage KTBL, https://daten.ktbl.de/gvrechner/gvBetrieb.do#anwendung 
28 Artikel 15, VO EU 2020/464 vom 26.03.2020 
29 Neuställe max. 6.000 Legehennen, Altställe ab 1.1.2018 max. 12.000 Legehennen 
30 Auslegung der neuen Verordnung 2020/464, Artikel 15, Abs. 3b. 



 
 

IG Bio-Initiative – 3.6/2026 
 

 
 

  
 
 

- 25 - 

weibliche Flug-/Pekingenten 4.000 

männliche Flug-/Pekingenten 3.200 

Gänse, Puten 2.500 

Höchst zulässige Anzahl von Tieren  

pro Hektar im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb  

(ausschließlich flächengebundene Produktion): 

Junghennen, Bruderhähne (ab 8. Lebendwoche (LW) 280 

Legehennen 140 

Masthühner 280 

Mastenten 210 

Mastputen 140 

Mastgänse 280 

Zuchtsauen 6 

Mastschweine 10 

Mindestschlachtalter (Tage): 
(ausschließlich langsam wachsende Rassen) 

Masthähnchen 81 

Bruderhahn (Vorgabe Bio-Initiative)  

oder mindestens 1,6 kg LG 91  

Pekingenten 49 

weibliche Flugenten 70 

männliche Flugenten 84 

Perlhühner 94 

weibliche Puten 100 

männliche Puten 140 

Gänse 140 

Weideschwein 1 Jahr 
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8.1 Zukauf Geflügel  

Küken müssen aus biologischer Produktion stammen. Das Töten männlicher Küken ist verboten. Die 

Tiere müssen unter den Haltungsbedingungen aufgezogen werden, welche anschließend im Stall vor-

zufinden sind. Zugekaufte Junghennen müssen aus gleichem Schlupf stammen und den Vorgaben der 

Bio-Initiative 31 entsprechen. 

Zugekauftes Mastgeflügel für die Fleischerzeugung darf nicht älter als 2 Tage zum Zeitpunkt der Ein-

stallung sein und muss aus ökologischer Aufzucht stammen.  

Küken für die Bruderaufzucht müssen aus gleichem Schlupf stammen. 

8.2 Zukauf Ferkel 

Der Zukauf muss ausnahmslos aus zugelassenen ökologischen Betrieben erfolgen. Ferkel für die 

Zucht dürfen nicht schwerer als 25 kg sein und müssen direkt nach dem Absetzen zugekauft werden. 

9 Tierernährung  
 

Grundlage ist, dass diese für Nutztiere nach den Richtlinien bzw. Vorgaben für den ökologischen 

Landbau und dem Tierwohl erfolgt. Zugekaufte Futtermittel dienen zur Ergänzung der betriebseigenen 

Futtergrundlage und sollen ebenfalls nach diesen Kriterien erzeugt worden sein. Die Fütterung ist so 

zu gestalten, dass das im eigenen Betrieb anfallendes Futter für die tierische Veredlung genutzt wird. 

Eine tiergerechte Fütterung beinhaltet eine bedarfsgerechte und angepasste Futterbereitstellung. 

Mindestens 30 % der Futtermittel müssen aus dem eigenen Betrieb bzw. aus einer 100-prozentigen 

Betriebskooperation stammen, mit einer jährlichen Steigerung um 5 % bis 50 % erreicht sind. Falls das 

nicht möglich ist, kann in Zusammenarbeit mit anderen ökologischen Produktionseinheiten, die Futter-

mittel und Einzelfuttermittel aus derselben Region verwenden, ein Zukauf erfolgen. Das betrifft auch 

Produktionseinheiten in Umstellung und Futtermittelunternehmen, die Futtermittel und Einzelkompo-

nenten aus derselben Region verwenden. 

 

Umstellungsware darf ebenfalls verfüttert werden und wird entsprechend angerechnet. Erfolgt ein Zu-

kauf von anderen ökologischen Mischfutterbetrieben, die noch nicht von der BIO-Initiative zugelassen 

sind, muss eine entsprechende Freigabe eingeholt werden. 

  

 
31 https://www.bio-initiative.de/Kontrollvorgaben 
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Die Region ist der Standort im Umkreis von max. 200 km entfernt, in dem sich der jeweilige Betrieb 

befindet.  

  

Ist eine Futterversorgung nicht sichergestellt, kann der Zukauf mit vorheriger Genehmigung der Bio-

Initiative übergangsweise auch aus den angrenzenden Bundesländern erfolgen. Auch hier gelten als 

Vorgabe die jeweiligen Anpassungen gesetzlicher Bestimmungen bzw. weitergehende Anforderungen. 

Futter im Bereich der Geflügelhaltung darf ausschließlich aus zugelassenen Mischfuttermittelbetrieben 

bezogen werden, die eine aktuelle Zulassung gem. den Vorgaben der Öko-Verordnung nachweisen. 

  

In den Mischfuttermittelwerken ist nur die Produktion von Biofutter zulässig, bzw. es besteht eine phy-

sische Trennung zwischen biologischer und konventioneller Produktion. 

 

Eingesetzte Vitamine, Spurenelemente und Ergänzungen müssen den Vorgaben der ökologischen 

Vorgaben entsprechen. Synthetische Wachstumsförderer und Stimulanzien, künstliche Farbstoffe sind 

nicht zugelassen.  

  

9.1 Mastgeflügelfutter  

Geflügelmastfutter besteht aus mindestens 65 % Getreide/Mais. Zudem sollte auch frisches, siliertes 

oder getrocknetes Raufutter angeboten werden. Die freie Aufnahme von Muschelschalen, Grit o. ä. ist 

zu gewährleisten. Soweit Futtermittel zur Eiweißaufwertung aus ökologischem Anbau in Menge und 

Qualität nicht ausreichend verfügbar sind, können konventionelle Futtermittel (Maiskleber, Kartoffelei-

weiß) bis zu 5 % eingesetzt werden, solange die EU-Gesetzgebung dieses gestattet. 

9.2 Schweinemastfutter 

Es gelten die Vorgaben der Ökoverordnung, d.h. wirtschaftseigenes Grundfutter ist als Beifutter vorge-
schrieben. Außerdem kommen Getreide, Körnerleguminosen, Kartoffeln, Rüben und Magermilchpul-

ver in der Ration zum Einsatz. Darüber hinaus Nebenprodukte der Nahrungsmittelverarbeitung aus 

der pflanzlichen Produktion wie Ölpresskuchen, sofern damit eine ausgewogene Ration zusammenge-

stellt werden kann. Konventionell erzeugte Futtermittel sind nicht erlaubt. Alle verwendeten Futtermittel 
müssen auf der Futtermittel-Positivliste (DLG) 32 der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen 

Landbau stehen. 

 
32 https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/themen/tierhaltung/positivliste-fuer-einzelfuttermittel 



 
 

IG Bio-Initiative – 3.6/2026 
 

 
 

  
 
 

- 28 - 

Bei der Fütterung von Sauen ist eine ausreichende Eiweißversorgung über Körnerleguminosen in der 

Kraftfutterration und größere Mengen Raufutter möglich. Die Ration für säugende Sauen sollte bezüg-

lich der Eiweißversorgung durch Eiweißträger mit hohen Methioningehalten ergänzt werden. 

 
10  Tierschutz und Tierwohl 
 
Tierwohl und Tierschutz stehen für die Bio-Initiative im Vordergrund. Dazu gehören zum einen das 

Verbot des Tötens männlicher Küken und zum anderen strenge Vorgaben für das Halten der Tiere. 

Die embryonale Früherkennung ist ein wichtiger Ansatz, im Bereich der ökologischen Produktion gibt 

es allerdings Alternativen. Zielführend sind die sogenannten Zwei-Nutzungshühner. Diese Haltungs-

form ist bedingt durch eine geringere Legeleistung und gegenüber der konventionellen Broilermast mit 

einer schlechteren Futterverwertung kostenintensiv. Für die Bio-Initiative ist deshalb die Aufzucht 

männlicher Küken als Interimslösung verpflichtend.  

 

Einen weiteren Aspekt stellt die Tierhaltung und -beurteilung dar. Im Rahmen der Bonitierung beste-

hen Vorgaben für die Tierbeurteilung, Schulung der Farmleiter, Infos über die Verhaltenskunde und 

Beispiele für die Bonitierung sind fester Bestandteil der Vorgaben und regelmäßigen Kontrolle, die 

stichprobenartig unangemeldet stattfinden.  

 

Darüber hinaus werden über die Herdenbestandsblätter umfassende Datenüber die Tierbestände er-

hoben. Das betriff die Aufzucht, männlicher und weiblicher Tiere, Legehennen, Masthühner und Mast-

schweine/Weideschwein. Die Checklisten sind auf der Homepage der Bio-Initiative 33 öffentlich zu-

gänglich.  

 

Die Überprüfung der Angaben ist Bestandteil der Zertifizierung und stellen bei Mängeln gem. Vorga-

ben der Prüfsystematik ein KO-Kriterium dar. 

 

 
10.1 Tiergesundheit  

Grundlagen für die Tiergesundheit ergeben sich aus den Vorgaben der ökologischen Verordnung. Die 

Vorschriften bewirken, dass Tiere artgerecht gehalten werden. Mit der Öko-Verordnung wird auch da-

für gesorgt, dass nur so viele Tiere auf die Landwirtschaftsflächen gelangen, wie Boden und 

 
33  https://www.bio-initiative.de/Kontrollvorgaben 
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Grundwasser vertragen. Bio-Futter ist gentechnikfrei und ohne chemisch-synthetische Pestizide oder 

Kunstdünger angebaut.  

Bio-Tiere haben laut Bio-Recht mehr Platz im Stall und müssen möglichst viel auf die Weide oder in 

den Auslauf, damit die Tiere ihren Bewegungsdrang und ihr soziales Verhalten ausleben können. Ge-

setzlich verboten ist das Kopieren oder Abtrennen von Schnäbeln oder bei Schweinen Ringel-

schwänze und Eckzähne.  

Für die Bio-Initiative gelten zusätzliche Vorgaben durch den höheren Anteil an betriebseigenem Futter 

und zusätzliche Tierwohlkontrollen. Das gilt ebenso für den notwendigen Einsatz von Medikamenten, 

wobei Naturheilmittel und homöopathische Medikamente vorrangig einzusetzen sind.  

Prophylaktische Behandlungen mit chemisch-synthetischen Medikamenten oder Antibiotika sowie Hor-

monen sind verboten. Müssen Behandlungen durchgeführt werden, sind Naturheilverfahren und ho-

möopathische Behandlungen zu bevorzugen. Ausgenommen davon sind Impfungen bzw. Behandlun-

gen, um unnötiges Leiden der Tiere zu vermeiden und um Leben zu erhalten. Eine tierärztliche Anord-

nung ist Vorgabe.  

Gesetzliche Auflagen bzw. Wartezeiten sind einzuhalten. Gentechnisch veränderte Impfstoffe sind ver-

boten. Sollten herkömmliche Behandlungsmittel verwendet werden, ist dies im Stallbuch mit Zeitan-

gabe der Behandlung, Diagnose, die Art und Dauer, sowie die Karenzzeit der eingesetzten Medika-

mente zu vermerken.  

Erhält ein Tier mehr als 3 antibiotische Behandlungen bei mehr als 1 Jahr Lebenszeit bzw. bei einem 

produktiven Lebenszyklus unter einem Jahr mehr als 1 Behandlung, darf das Tier bzw. daraus herge-

stellte Erzeugnisse nicht mehr ökologisch vermarktet werden.  

 

Die Vorgaben zur Tierseuchenprophylaxe sind über eine Vereinbarung durch den Tierarzt nachzuwei-

sen. Im Fall von Auffälligkeiten und Krankheiten der Tiere ist dieser zu konsultieren. Es erfolgt darüber 

hinaus ein Nachweis über die Anwendung gesetzlich vorgeschriebener Maßnahmen wie z. B. die An-

wendung gegen die Newcastle-Krankheit. 

 

11 Transport und Schlachtung 

Vom Fangen und Verladen der Schlachttiere bis zur Schlachtung sind alle Maßnahmen zu ergreifen, 

den Stress, Schmerz und das Leid der Tiere zu minimieren. Die dafür verantwortlichen Personen müs-

sen über die erforderliche Eignung, die notwendigen Fähigkeiten und beruflichen Kenntnisse verfügen. 
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Die Qualifikation ist nachzuweisen.  

Das Fangen, Verladen, Transportieren, Entladen in der Schlachtstätte bzw. am Schlachtband ist zu 

protokollieren und vom zuständigen Veterinär zu bestätigen. Das beinhaltet insbesondere die Unver-

sehrtheit und den gesundheitlichen Zustand der Tiere. 

Die Wege zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem Empfänger sind möglichst kurz zu hal-

ten. Die Transportfahrzeit soll max. 4 Stunden nicht überschreiten. Eine Transportdauer von über 4 

Stunden ist in Ausnahmefällen möglich, wenn keine Optionen gibt und setzt eine ausreichende Tränke 

während des Transports und eine längere Ruhezeit vor dem Schlachten voraus. Transportzeiten über 

4 Stunden werden in der Checkliste mit Abweichungen bis hin zum KO (über Stunden) bewertet. 

Chemisch-synthetische Beruhigungsmittel und Stimulanzien sind vor und während des Tiertransportes 

verboten. 

Transportvorgaben 

Geflügel 

• schonendes Einfangen und Verladen der Tiere in Transportbehältern 

• Behälter dunkel, ausreichend hoch, gut belüftet, sauber und trocken  

 

Rinder, Milchkühe, Schweine 

 

• schonendes Verladen der Tiere  

• gute Belüftung, Einstreu (Stroh), sauber und trocken  

• Transportdauer max. 4 Stunden 

 

Alle Tiere sind schnell und wirkungsvoll zu betäuben. Die Betäubungsausrüstung muss in einwand-

freiem und funktionstüchtigem Zustand sein.  

12 Vermarktung, Zeichennutzung  

Die Vorgaben für die Mitgliedschaft, Systemteilnahme und die Zeichennutzung ergeben sich aus der 

Markensatzung bzw. dem Systemvertrag, s. Anlage. Diese werden im Bereich der Zertifikatsvorgaben 

detailliert beschrieben. 

Grundsätzlich ist eine Freigabe der Bio-Initiative Vorgabe für die Zeichennutzung. 
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Die Bio-Initiative bestätigt nach Bewertung der erforderlichen Zertifizierungsunterlagen über die Ein-

haltung der Vorgaben der EU-Verordnungen über den ökologischen Landbau und die weitergehenden 

Anforderungen der Bio-Initiative die Systemteilnahme.  

  

• Zertifikat der Öko-Kontrolle  
• KAT-Zertifikat (oder vergleichbar)  

für Legebetriebe  
• Q&S-Zertifikat oder vergleichbare Standards  

für Mischfuttermittel und Rohstoffkomponenten  
• Erfüllung der Vorgaben der IG Bio-Initiative 
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Tabellen Systemvorgaben 

Tabelle 1: Haltungs- und Betreuungsvorgaben 

 

 

 

Kriterien Kriterien
Auslauf ins Freie

Legehennen 3.000 Legehennen 4,2 qm/Tier
Junghennen 10.000 Junghennen 1 qm/Tier
Bruderhähne, Masthühner 4.800 Bruderhähne 1 qm/Tier
Puten 2.500 Masthühner 4 qm/Tier
Enten 2.500 Perlhühner 4 qm/Tier
weibl. Pekingente 4.000 Truthühner 10 qm/Tier
männl. Pekingente 3.200 Mastenten 4,5 qm/Tier
Gänse 2.500 Mastgänse 15 qm/Tier
Perlhühner 5.200 Kaltauslauf (Wintergarten)

Beschaffenheit der 
Auslauffläche

natürlicher Schutz mit Vegetaion, 
begrünt,  Schattenspender, wie Bäume 

und Sträucher, Photovoltaik
Flächenbindung, 
Bewirtschaftungsintensität 2 GVE/Ha Schlachtalter

Grünlandnutzung keine Pestizide, max. 3 Schnitte Pekingente ab 49 Tagen
Ackernutzung Maisanteil max. 33%, keine Pestizide weibl. Flugente ab 70 Tagen
Betreuung männl. Flugente ab 84 Tagen

alle Tierarten Überwachung/Pflege der Tiere und 
Einrichtungen Mulardente ab 92 Tagen

Kontrollgang/täglich mind. 2 Gänse ab 140 Tagen
Führung Bestandsregister Bruderhähne ab 91 Tagen oder 1,6 kg LG
tägl. Verluste Vorgabe Masthühner ab 90 Tagen
Zuordnung Futtermittel Vorgabe Puten ab 140 Tagen

Kapaune ab 150 Tagen
Auslauf 33% der Lebenszeit Perlhühner ab 94 Tagen

Weideschwein 1 Jahr
Sandbad, 
Beschäftigungsmaterial, etc. Vorgabe Fütterung und Tränkung

Wasserbad Wassergefügel alle Tiere ad libitum und regelmäßig

 Stall Importfuttermittel <> 25 %, sonst Anbau aus eigener 
Produktion

Bodenbeschaffenheit organgisches Streumaterial, Stroh, 
Holzspäne, Sand oder Torf

antibiotische 
Leistungsförderer verboten

räumliche Struktuierung
Für Geflügel sind ihrer Größe und Alter 

entsprechende Sitzstangen 
anzubringen

Gesundheitszustand

Licht ausreichend natürliches Tageslicht, 5% 
der Stallgrundfläche Bestandsuntersuchungen 1x je Mastdurchgang bzw. pro Quartal

Besatzdichte im Stall Zukauf Küken
Masthähnchen LG 21 kg/qm Aufzucht aus ökologischer Produktion
Bruderhähne LG 21 kg/qm
Mastputen LG 21 kg/qm Transport und Schlachtung max.4 Stunden
Mastenten LG 21 kg/qm Behälter Behältnisse ohne Verletzungsgefahr
Mastgänse LG 15 kg/qm Kontrolle

alle Tiere

mind. 1x  jährlich durch externe 
Kontrollstellen, zusätzliches Integrity 

(unangemeldete Kontrollen), 
Bonitiervorgaben

Bestandsobergrenzen pro Herde bzw. Stalleinheit

Flächenbindung, Bewirtschaftungsintensität

Transport und Schlachtung
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Tabelle 2: Vorgaben für die Aufzucht von Junghennen und Bruderhähnen 
 

Kriterien  
 

Vorgaben für die ökologische Aufzucht der  
Bio-Initiative 

Herkunft der Tiere 
 

 

Ausschließlich von Bio-Elterntieren aus zugelassenen Bio-

Brütereien. 

 

Die männlichen Küken stammen aus dem gleichen 

Schlupf und derselben Brüterei wie die weiblichen Tiere 

(Schwestern) und werden zu 100 Prozent aufgezogen 

(ausschließlich Schlupfäquivalent). 

 

Zulassung Aufzuchtbetriebe Die Aufzuchtbetriebe sind Teilnehmer der Bio-Initiative und 

müssen von der zuständigen Ökokontrollstelle zugelassen 

sein und unterliegen damit der regelmäßigen Kontrolle ak-

kreditierter Zertifizierungsstellen. 

 

Besatzdichte Ab dem 1. Lebenstag: 100 Tiere/ m²,  

 

11. - 34. Lebenstag 50 Tiere/ m²,  

 

ab dem 35. Lebenstag 14 Tiere/ m² Gesamtnutzfläche. 

 

In Haltungseinrichtungen mit mehreren Ebenen beträgt die 

Besatzdichte max. 28 Tiere/ m² Stallgrundfläche. 

Bei den Bruderhahn-Abteilen darf die Besatzdichte nicht 

mehr als 21 kg/ m² nutzbare Fläche betragen. 

 

Bewegliche Ställe: 

 

10 Tiere, max. 21 kg/m² bzw. 16 Tiere, max. 30 kg 

Analoge Vorgaben gelten für gemeinsame Aufzucht von 

männlichen und weiblichen Küken. 
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Mindestschlachtalter der 
Bruderhähne 

91 Tage oder mind. 1,6 kg Lebendgewicht.  

Herden-/Gruppengröße  
 

10.000 Junghennen pro Herde 

4.800 Bruderhähne pro Herde 

 

Nutzfläche 
 

Max. 3 Ebenen. 

Scharrfläche / 
Zugang zum Scharrbereich  
 

1/3 der nutzbaren Stallgrundfläche. Ab dem 22. Lebenstag 

muss der Scharrraum geöffnet sein, sodass alle Tiere Zu-

gang zum Scharrraum haben. 

 

Einstreu, Beschäftigungs-
material  
 

Ab dem 1. Lebenstag muss den Tieren manipulierbares 

Material angeboten werden. Die Scharrfläche ist stets voll-

ständig mit geeigneter Einstreu bedeckt. 

 

Zusätzlich zur Einstreu Beschäftigungsmaterial (z. B. Heu-

raufen, Strohballen, Picksteine). Außerdem müssen aus-

reichende Möglichkeiten zum Staubbaden gegeben sein. 

 

Futtereinrichtungen  

 

Längströge bis Ende 5. LW 2,5 cm/Tier, ab 6. LW 4,5 

cm/Tier, Rundtröge 2 cm/Tier 

 

Tränkeeinrichtungen  

 

Tränken 10 Tiere mindestens 1 Nippel,  

Rundtränken/Rinnentränken 1 cm/Tier. 

 

Sitzstangen 6 cm/Tier, Sitzstangen ab 1. Lebenstag, mindestens ein 

Drittel der Sitzstangen sind erhöht. 

 

10 cm Sitzstange pro Tier müssen spätestens ab dem Öff-

nen der Scharrfläche vorhanden sein. 

 
Licht Der Einfall von natürlichem Tageslicht, mindestens 5 % 

der Stallgrundfläche.  

Dunkelphase ab 15. Lebenstag mindestens 8 Stunden. 
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Auslauf Auslauf: ab 10. Lebenswoche.  

 

1m²/ Tier Auslauffläche (sowohl für den Bruderhahn als 

auch für die Junghenne). 

 

Kaltscharrraum, überdachter 
Auslauf/Veranda 

Obligatorische Vorgabe 

 

Auslauföffnungen 
 

Vom Stall in den Grünauslauf: 4 m je 100 m² der nutzba-

ren Mindeststallfläche. 

 

Vom Warmstall zur Veranda: 2 m je 100 m² nutzbaren 

Mindeststallfläche. Ausnahme bei Anerkennung der Ve-

randa als Stallgrundfläche. 

 

Tiergesundheit, Betreuung Mindestens 2 x tägliche Tier- und Technikkontrolle inkl. 

Dokumentation (Bonitierung, Herdenbestandsblatt) 

Ein- und Ausstallung 
 

Erfassung der Tiere und tierärztliche Protokolle über 

Schlachtdaten. 

  

Zertifizierung, Mengenfluss-
kontrolle 

Ökokontrollstelle/Verband, KAT und Erfassung Schlupfda-

ten, Ein-Ausstallung (Datenbank zur Verifizierung und 

Plausibilitätsprüfung) 

 

Teilnahme am KAT-System, Einhaltung der Mindestvorga-

ben gem. KAT-Leitfaden „Aufzucht“ und zur Rückverfolg-

barkeit und Herkunftssicherung 34. 

 

IG Bio-Initiative Obligatorische Mitgliedschaft/Teilnahme der Aufzuchtbe-

triebe am Kontrollsystem der Bio-Initiative 35. 

 

 

 
34 www.kat.ec 
35 www.ig-bio.de 
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Tabelle 3: Vorgaben Junghennen 
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Tabelle 4: Vorgaben Bruderhähne 

 

 

 

 

 

Bewegungsmöglichkeit, Sozialkontakt

Besatzdichte Auslauf

Tiere/Gruppe bis 10. Lebenstag ab 11. bis 34. 
Lebenstag ab 35. Lebenstag

ab 10. Lebenswoche 
m2 pro Bruderhahn

überdachter Auslauf

4.800 100 50 14 1 teilweise Nutzung als 
Auslauf möglich

Sitzstangen

vom ersten Lebenstag 
an vorhanden

ab 22. Lebenstag für 
alle Tiere

unterschiedliche 
Höhen

bis 22. Lebenstag > 6 cm,    
ab 22. Lebenstag >10 cm > 20 > 45

Licht
Licht, Anteil der 
Stallgrundfläche Ausleuchtung Lichtstäkre Dunkelphase

5% natürlicher 
Lichteinfall gleichmäßig > 20 Lux in 

Augenhöhe der Tiere
ab 15. Lebenstag 8 

Stunden

Verfügbarkeit von Einrichtungen (Futter, Wasser)
Rundtröge, cm 

nutzbar Rundtränken cm/Tier Nippel- oder 
Bechertränken

bis Ende 5. LW ab 6. LW bis Ende 5. / ab 6. LW bis Ende 5. / ab 6. LW bis 10 Tiere

> 2,5 > 4,5 2 2 1

Weitere Vorgaben

Grünauslauf Schlachtalter

ab 10. LW; 
mindestens 1/3 seiner 
Lebensdauer Zugang 

zu Freigelände

ab 91 Tage oder 
mind. 1,6 kg 

Lebendgewicht

Anmerkung:
LW = Lebenswoche
Einrichtungen (Sitzstangen, Tränken, Futter) sind ab 1. Tag vorhanden, keine nachträglichen Einbauten im belegten Stall

Tiere/m²  (nutzbare Fläche) bzw. 21kg/m²

Futterplatz (cm/Tier Trogseitenlänge)

Freiraum oberhalb der 
Sitzstagen, cm

in festen Ställen, Lebendgewicht/m²

 max. 21 kg

Tiere/m² (nutzbare Fläche)

bewegliche Ställe, Lebendgewicht/m², 
Bodenfläche max. 150 m2

16 Tiere, max. 30 kg

VerfügbarkeitSitzstangen Anordnung Sitzstangenlänge (cm/Tier) Abstand der 
Sitzstangen, cm
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Tabelle 5: Vorgaben Legehennen 

 

Bewegungsmöglichkeit
Tiere/m² (begehbare 

Fläche)

anrechenbare 
Ebenen ohne 
Bodenfläche

Scharraumanteil im 
Stall Kaltauslauf Auslauf ins Freie

% der Bodenfläche Vorplatz Weidefläche größte Entfernung bei 
4,2 m², Meter

6 2 50
uneingeschränkt, 

nicht als zusätzliche 
Nutzfläche bewertet

Grasfläche, 
Unterschlupf-
möglichkeiten, 
Sträucher, etc.

300

Sozialkontakt

Tiere pro räuml. 
Getrennter Gruppe

Verfügbarkeit
von Nestern,

Wasser, Futter

erhöhte
Sitzstangen

Beschäftigungs-
material

Hähne in
der Herde Auslauf/Weide

Durchgangsbreite/-
höhe (cm)

zum Stallauslauf
oder zur Weide

Tiere pro ha LN

3.000 sehr gut kontin. ansteigend, 
>50% erhöht

Picksteine, u.a., 
Staubbad, >1 m2 

1.000 Hennen
1% > 40 / > 35 140

Bodenbeschaffenheit

Sitzstangenlänge
(cm/Tier)

Sitzstangen-
beschaffenheit

Abdeckung
der

Kotebene
Scharraum

Boden im
Legebereich

(Nest) oder Einstreu
Vorplatz Weide, Zustand, 

Sträucher

Einstreudicke, 
Einstreuart Zustand der 

Einstreu
18 optimal Roste sehr gut, trocken/ locker Matten sehr sauber sehr gut

Licht, Luft, Lärm

Licht im Stall
(Scharraum) Dunkelphasen

Luftqualität u.
Luftraten im

Stall

Zugluft im
Ruhebereich

techn. Lärm im
Stall

Schattenspender auf 
der Freilandfläche

natürliches 
Tageslicht, Fenster zu 

Bodenfläche 1:20
mind. 8 Stunden sehr gut keine Zugluft

nicht wahrnehmbar 
(Ausnahme 

Versorgungsein-
richtungen, 
Ventilation)

1 Baum/Strauch pro 
30 Hennen

Betreungsintensität

Sauberkeit der
Nester, Futter und

Tränkeeinrichtungen

technischer
Zustand der

Stalleinrichtungen

Tierüberprüfung und 
Kadaverentsorgung 2 

mal täglich

altersabhängiger
Zustand des

Federkleides und der 
Haut

Stallbuchführung Tiergesundheit

sehr sauber keine Mängel keine lt. Bonitiervorgaben 1 täglich Dokumentation*1

Verfügbarkeit von Einrichtungen (Nestern, Wasser, Futter)
mittlere Entfernungen 
zu Einrichtungen (m) Legenester Futterplatz (cm/Tier) Tränkeplatz

Anflugstangen Tiere/cm²
Gruppennest Tiere pro Einzelnest linearer Trog/

Umfang Rundtrog
Tiere/

Nippeltränke
Umfang Rundtränke
oder Cup (cm/Tier)

5 eben; 2 Stangen
Abstand ≥10 cm 83 5 12 / 9 10 >3,5, >1

Ausstattung des Vorplatzes

Sonnen-/Windschutz Regenschutz Sandbademöglichkeit Vorplatz zum Auslauf

ja ja im ganzen Bereich; 
>1 m² pro 1000 Tiere sauber

Weitere Parameter
Tötung männlicher 

Küken
köperlicher Zustand / 

Schnabelkupieren
Ausstallung und 

Transport Schlachtung Futter (Bio) Rückverfolgung Kontrolle

Nicht erlaubt, 
Bruderhahn muss 

aufgezogen werden 
(Verhältnis 

Legehenne zum 
Bruderhahn 1:1)

lt. 
Bonitierungsvorgabe 
(Quality Welfare) 1 /         

nein

Vorortkontrolle, 
Ausstallung, 

Transportdauer, 
Rückmeldung über 
Zustand, Transport 

max. 4 Stunden

Ziel: Betäubung mit 
Gas (z.B. Helium, 

CO2) 

eigenes Bundesland 
bzw. max. 200 km 

vom Standort, Zukauf 
max. 50%

chargenbezogene 
Herkunftssicherung 
und Rückverfolgung

vorgegebene 
akkreditierte 

Zertifierungsstellen, 
unangemeldete 

Kontrollen, Integrity

Anmerkung: 1 Die Bonitierungsvorgaben können entweder auf den Formularen der Bio-Initiative erfolgen unter  "Bonitierung des Legebestandes - Abschätzung des Zustandes
 je Herde" und "Herdenbestandblatt-Tierwohlerhebung" aber auch auf den Formularen der KAT e.V. unter "Herdenbestandsblatt - Tiergesundheit Legehenne" 
und "Erfassungsliste Legehenne - KAT Tool"
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Tabelle 6: Vorgaben Masthühner 
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Tabelle 7: Vorgaben Mastschweine 

 

bis 30 kg < 50 kg < 85 kg > 110 kg > 110 kg bis 30 kg < 50 kg < 85 kg > 110 kg > 110 kg

0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Bodenbeschaffenheit, Bewegungsmöglichkeit

Beschäftigun
gsmöglichkeit 

Sauberkeit Trittsicherheit

planbefestigt, 
vollflächig 

eingestreut 5 
cm

planbefestigt 
sauber griffig, trocken griffig, trocken

planbefestigt, 
sauber, 

eingestreut

Stroh, 
Liegematten 
vorhanden

Bürsten, 
schräge 

Kanten oder 
Pfosten

Tageslicht,  5 
% Stallgrund-

fläche 
(gleichmäßig
e Verteilung); 

80 Lux im 
Aktivitäts-

bereich (ggf. 
zus. 

künstliche 
Beleuchtung)

max. 
(Ammoniak 

20 ppm, CO2 
3.000 ppm, 
Schwefel 5 

ppm)

vorhanden
Stroh, Heu, 
Grünfutter, 
sonstiges

5 kg/GVE, in 
Raufe, täglich 

frisch

Langstroh, -
heu, Gras, 

dünne 
Zweige

Betreuungsintensität

sauber gut sehr gut
4 % des 

Bestandes 
vorhanden

Vorgaben 
Welfare-

Quality zu 
100% erfüllt

taggenau und 
vollständig

weitere Parameter

Antibiotika

aus der 
Region, 

Zukauf max. 
50 %

 Einsatz von 
Antibiotika 
verboten

chargenbe-
zogene 

Herkunfts-
sicherung 
und Rück-
verfolgung 

akkreditierte 
Zertifierungs-

stellen, 
unange-
meldete 

Kontrollen, 
Integrity

akkreditierte 
Zertifierungs-

stellen, 
unange-
meldete 

Kontrollen, 
Integrity

das Kupieren 
der 

Schwänze, 
Ohren ist 
verboten.

Die 
Kastration 
männlicher 
Ferkel ohne 

Schmerz-
ausschaltung 
ist verboten. 

Vorort-
kontrolle, 

Ausstallung, 
Transport 

max. 4 
Stunden, 

Rückmeldung 
über Zustand

Betäubung 
mit Gas, 

Helium, CO2

Intermediate: 200 m2 

Wecjselweide pro Tier, 
Bäume und Sträucher zum 

Schutz

Advanced: 500 m2 pro Tier, 
Bäume und Sträucher zum 

Schutz

Bewegungsmöglichkeit, Sozialkontakt

Scheuer-
möglichkeiten

für die Tiere jederzeit zugängliche Stallbodenfläche (m2/Tier)
separater Auslauf ins Freie: Auslaufgröße/Offenfrontstall 

(m2/Tier)

Weideschwein, Auslauf 

Basic: Sommerweide, 
Wechselauslauf

Licht, Luft, Lärm

separater 
Auslauf/Offen-

frontstall

LiegeflächeAnzahl unter-
schiedlicher 
Bodenarten

Stroh und 
Heu

Material

Kranken-
buchten

Tageslicht im 
Stall

Luftqualität u. 
Luftraten im 

Auslauf/ 
Offenfrontstall

Aktivitäts- und 
Kotbereich

Menge pro 
Tag 

Strukur

Beschäftigungsmöglichkeit

Zustand Haut, 
Klauen und 

Gelenke

körperlicher 
Zustand

Sauberkeit; 
Buchten, 

Futter- und 
Tränke-

einrichtungen

Technischer 
Zustand der 

Einrichtungen

SchlachtungTierschutz
Fangen und 

Transport der 
Tiere

Stallbuch-
führung

Weideschwein

Mindestschlachtalter 1 JahrFuttermittel Rückver-
folgung Kontrolle Kontrolle
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B Zertifizierungsvorgaben 

 

1 Anwendungsbereich und Geltungsbereich 

Das Zertifizierungskonzept der Bio-initiative beinhaltet Anforderungen an die Kompetenz, die einheitli-

che Arbeitsweise und die Unparteilichkeit vom Standardgeber und zugelassenen Zertifizierungsstellen 

für die Kontrolle und Verifizierung der Betriebe/Unternehmen, die ihre Sorgfaltsprozesse und -metho-

den nach dem Standard der Bio-Initiative zertifizieren lassen wollen. Unternehmen, die ihre Produkte 

kennzeichnen und ein entsprechendes Zertifikat/Logo über die Konformität besitzen, erfüllen die vom 

Siegelgeber festgelegten spezifischen Anforderungen an die Umsetzung der spezifischen Vorgaben. 

Zur Zertifizierung dieser Vorgaben bedarf es auch einer Betrachtung des Managementsystems der zu 

überprüfenden Unternehmens. Dieses Zertifizierungsprogramm legt die dazu notwendigen Konfor-

mitätsbewertungsverfahren und Methoden für die jeweilige Zertifizierungsstelle verbindlich fest, um 

sowohl Prozesse als auch das Managementsystem zu dazustellen.  

Der Geltungsbereich stellt Anforderungen, die in den Zertifizierungsvorgaben beschrieben werden. Sie 

umfassen insbesondere Anforderungen an Zertifizierungsstellen und Auditoren, Schulungsveranstal-

tungen, Vorgaben für die neutrale Kontrolle und deren Verifizierung (Integrity). 

2 Normative Verwendungen 

Grundlage sind die in der DIN EN ISO/IEC 17065 und der DIN EN ISO/IEC 17067:2013 36 aufgeführ-

ten normativen Verweisen sowie diesem Zertifizierungsprogramm, das von allen Zertifizierungsstellen 

angewandt werden muss, und Grundlage für die Evaluierung und Zertifizierung der Bio-initiative sind.  

Die Geschäftsstelle der Bio-Initiative unterstützt zudem Kunden und Zertifizierungsstellen durch wei-

terführende Informationsdokumente. Die zugelassenen Zertifizierungsstellen müssen sich vor allem 

mit den Systemvorgaben und den zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten vertraut machen, da es 

wichtige Hinweise zur Bedeutung der einzelnen Indikatoren gibt und Erwartungen an Kunden in Bezug 

auf die Wahrnehmung ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflichten definiert. Die Akkreditierung nach 

den Vorgaben der DAkkS 37 ist für die Zertifizierungsstellen obligatorisch bzw. Vorgabe für die Zulas-

sung, 

 
36 Grundlagen der Konformitätsbewertung, DIN-Tischtuch 294 
37 https://www.dakks.de/de/home.html 
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3 Begriffe, Verweise 

Siehe 3 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Kunde (Betrieb, Systemteilnehmer), siehe 3.1 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Beratung, siehe 3.2 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Evaluierung, siehe 3.3 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Produkt, siehe 3.4 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Dienstleistung, siehe 3.6 in DIN EN ISO/IEC 17065   

Zertifizierungsanforderung, siehe 3.7 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Produktanforderung, siehe 3.8 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Zertifizierungsprogramm, siehe 3.9 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Geltungsbereich der Zertifizierung, siehe 3.10 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Programmeigner, siehe 3.11 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Zertifizierungsstelle, siehe 3.12 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Integrity Audits, zusätzliche Vorgabe der BIG-Bio-Initiative (Kontrolle der Kontrolle) 

 
4 Allgemeine Anforderungen 

 
Das Zertifizierungsprogramm richtet sich an Systemteilnehmer und Zertifizierungsstellen. Die Evaluie-

rungen, Bewertungen und Zertifizierungsentscheidungen zur Feststellung der Konformität sind gemäß 

den Vorgaben der Bio-Initiative als Standardgeber durchzuführen und einzuhalten. Diese sind für alle 

im Konzept/System teilnehmenden Betriebe bindend. Die Bio-Initiative hat einen jährlichen Zertifizie-

rungszyklus. Grundlage sind die unter Pos. A (Seite 10 ff) aufgeführten Systemvorgaben. 
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Das Zertifizierungsprogramm der Bio-Initiative basiert auf der Norm DIN EN ISO/IEC 17065, mit Anfor-

derungen entlang der gesamten Prozesskette, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizie-

ren. Die Norm formuliert die allgemeinen Anforderungen an akkreditierte Zertifizierungsstellen.  

Das vorliegende Zertifizierungskonzept ist verbindlich, unabhängig von dem jeweiligen Standard/Ver-

sion der IG Bio-Initiative.  

Entsprechend der Vorgaben der DIN ISO/IEC 17000 und 17065 gelten für die vorliegenden zusätzli-

chen Anforderungen, die folgenden Verbformen:  

• „müssen“ bezeichnet eine verpflichtende Anforderung an Zertifizierungsstellen,  

• „sollte“ eine Empfehlung (von dieser darf nur in begründeten Fällen abgewichen werden),  

• „dürfen“ eine Erlaubnis, 

• „können“ eine Möglichkeit bzw. eine Fähigkeit.  

Das vorliegende Zertifizierungsprogramm stellt Anforderungen an die Kompetenz, die einheitliche Ar-

beitsweise und die Unparteilichkeit von Zertifizierungsstellen für die Prüfung von Unternehmen, sich 

nach dem Standard der Bio-Initiative zertifizieren zu lassen. Für die Kennzeichnung der Produkte be-

stätigt ein Zertifikat die Erfüllung der Vorgaben bzw. berechtigt die Nutzung eines entsprechenden Lo-

gos der Bio-Initiative. 

Die Zertifizierungsstelle muss eine juristische Person oder ein festgelegter Teil einer juristischen Per-

son sein, so dass diese für alle ihre Zertifizierungstätigkeiten rechtlich verantwortlich gemacht werden 

kann.  

4.1 Anforderungen an Teilnehmer und Zertifzierungsstellen  

Die Zertifizierungsstelle muss kompetentes Personal für die Erfüllung der folgenden Funktionen zum 

Einsatz für die Bio-Initiative vorhalten. Details dazu werden in den Zulassungsvorgaben für Zertifzie-

rungsstellen und Mitarbeitern 38 beschrieben, dazu gehören u.a.:  

• mindestens eine Person für Evaluierungsaufgaben mit den untenstehenden Kompetenzen; 

diese darf keine direkte Kundenakquise für die Zertifizierungsstelle machen;  

• mindestens eine Person für Bewertungen und Zertifizierungsentscheidungen mit den untenste-

henden Kompetenzen;  

 
38 Zulassungsvorgaben Zertifizierungsstellen, https://www.bio-initiative.de/Kontrollvorgaben 
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• verantwortliche Mitarbeiter, die/der während der Tätigkeiten im Rahmen der Bio-Initiative als 

Ansprechpartner für die Geschäftsstelle zur Verfügung stehen. 

 

Eignungsanforderungen an das Personal: 39 

• Kompetenzanforderungen an das Personal erfolgen unter Berücksichtigung der international 

gültigen Normen. Das Personal muss die folgenden Kenntnisse aufweisen:  

• Master-, Bachelorabschluss oder gleichwertig in relevanten Fachrichtungen wie Landwirtschaft, 

Lebensmittelrecht, Umweltwissenschaft.  

• Berufserfahrung (Nachweis in Form von persönlichen Referenzen im Lebenslauf jeweils mit  

Angaben zu Zeitraum, Unternehmen, Art der Prüfungen und Verantwortung in Prüfung). 

• mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich der Öko- bzw. Agrarwirtschaft. 

 

4.2 Zertifizierungsvereinbarung  

Siehe 4.1.2.1 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Die Vereinbarung muss vor Beginn der Evaluierung vom Kunden und von der Zertifizierungsstelle in 

Textform abgeschlossen worden sein. Sie muss die Geltung des deutschen Rechts festlegen und eine 

Schiedsgerichtsklausel enthalten. Ausnahmen von dieser Regel müssen von der Geschäftsstelle der 

Bio-Initiative schriftlich vor Abschluss der Zertifizierungsvereinbarung genehmigt werden 40, s. Anlage 

Zulassungsvorgaben und Kontrollstellenvertrag 41. 

Für die Durchführung der Evaluierung und Überwachung und Prüfung der Dokumentation und der Auf-

zeichnungen, des Zugangs zu der entsprechenden Ausstattung, dem/den Standort(en), dem/den Be-

reich(en) und dem Personal sowie den Unterauftragnehmern gelten die Vorgaben gem. 4.1.2.2 der 

DIN EN ISO/IEC 17065. 

 

 

 
39 Zulassungsvorgaben Zertifizierungsstellen 
40 https://www.bio-initiative.de/Kontrollvorgaben 
41 https://www.bio-initiative.de/Kontrollvorgaben 
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5 Organisationsstruktur 

Die Anforderungen an die Struktur der Zertifizierungsstellen werden unter Pos. 5 ff der DIN EN 

ISO/IEC beschrieben und sind für die Bio-Initiative verbindlich und vertraglich geregelt, dazu zählen 

insbesondere ein Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit, s. auch Zulassungsvorgaben Zerti-

fizierungsstellen der Bio-Initiative.  

Weitere Details zu den Vorgaben siehe 5.1 ff der Norm. 

Die Zertifizierungsstelle muss einen Mechanismus zur Sicherung ihrer Unparteilichkeit haben, der den 

Regelungen und Prinzipien der Unparteilichkeit der Zertifizierungstätigkeiten gewährleistet. und muss 

formell dokumentiert sein s. 5.2 ff der Norm.  

6  Anforderungen an Ressourcen  

Die Anforderungen an das Personal der Zertifizierungsstelle, Verantwortungsbereich, Kompetenzma-

nagement für Personen, die im Zertifizierungsprozess einbezogen sind, werden in der Norm detailliert 

beschrieben und sind Vorgabe der Bio-Initiative. Darüber hinaus gelten die Vorgaben Zulassung Zerti-

fizierungsstellen der Bio-Initiative 42. 

7 Allgemeine Vorgaben 

Die Zertifizierungsstelle muss ein oder mehrere Zertifizierungsprogramme betreiben, die ihre Tätigkei-

ten im Bereich der Zertifizierung abdecken, s. DIN EN ISO/IEC 17065, 7 „Anforderungen an Pro-

zesse“.  

Die Anforderungen, nach denen die Produkte eines Kunden evaluiert werden, müssen in den angege-

benen Normen und Dokumenten enthalten sein.  

Wenn Erläuterungen über die Anwendung der Dokumente für ein bestimmtes Zertifizierungsprogramm 

erforderlich sind, müssen diese durch zuständige und unparteiische Personen oder Ausschüsse, die 

die notwendige technische Kompetenz besitzen, formuliert werden, und sie müssen auf Anfrage durch 

die Zertifizierungsstelle bereitgestellt werden.  

 
42 https://www.bio-initiative.de/Kontrollvorgaben 
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Die Zertifizierungsstelle muss ein oder mehrere Zertifizierungsprogramme betreiben, die ihre Tätigkei-

ten im Bereich der Zertifizierung im Bereich der ökologischen bzw. landwirtschaftlichen Produktion ab-

decken.  

Die Anforderungen, nach denen die Produkte eines Kunden evaluiert werden, müssen solche sein, die 

in angegebenen Normen und anderen normativen Dokumenten enthalten sind.  

Wenn Erläuterungen hinsichtlich der Anwendung dieser Dokumente für ein bestimmtes Zertifizierungs-

programm erforderlich sind, müssen diese durch zuständige und unparteiische Personen oder Aus-

schüsse, die die notwendige technische Kompetenz besitzen, formuliert werden, und sie müssen auf 

Anfrage durch die Zertifizierungsstelle bereitgestellt werden.  

7.1 Antragsstellung  

Gemäß DIN EN ISO/IEC 17065, 7.2 muss mit dem Antrag der Systemgeber bzw. die Zertifizierungs-

stelle alle erforderlichen Informationen erhalten, um den Zertifizierungsprozess nach dem betreffenden 

Zertifizierungsprogramm vollständig durchzuführen.  

Dazu gehören zum Beispiel:  

• die Produkte, die zu zertifizieren sind;  

• die Normen und/oder normative Dokumente, nach denen der Kunde eine Zertifizierung wünscht  

• die allgemeinen Daten des Kunden, einschließlich dessen Name sowie die Anschrift des Standorts  

• allgemeine Informationen, die für den beantragten Zertifizierungsbereich 

Dazu sind außerdem relevant: 

Dokumente und Aufzeichnungen, die als Konformitätsnachweise für die Indikatoren der Bio-Initiative 

relevant sind, wie z. B.: Organigramm, Aufgabenbeschreibung, Kompetenzen und Qualifikationsnach-

weise des Personals (siehe auch 7.4.1.2 zur Definition von „relevantes Personal“). 

Unternehmenspolitik oder -richtlinien (z. B. zu Nachhaltigkeit oder unternehmerischer Verantwortung, 

unternehmerischer Sorgfalt, Menschenrechten, Umwelt, Beschaffung, Risikoermittlung für Produkte 

und Rohstoffe)  

Berichte und Auswertungen von Zuliefereraudits und -besuchen  

Maßnahmen und Projekte mit Bezug zu unternehmerischer Sorgfalt  
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Für die Bio-Initiative sind außerdem relevant: 

Die gesetzlichen Grundlagen der Öko-Verordnung (EU) Nr. 2018/484 43 vom 30. Mai 2018 und die 

Durchführungsbestimmungen (EU) Nr. 2020/464 44 vom 26. März 2020 mit Inkrafttreten 1. Januar 

2022. Es gelten die Bestimmungen der jeweils aktuellen Fassung und Ergänzungen sowie spezifische 

Vorgaben zur Vermarktung und Kennzeichnung von tierischen Erzeugnissen, die in den EU-Vermark-

tungsnormen Eier 45 und Geflügel 46 der jeweils geltenden Fassung verpflichtend sind. Der Anwen-

dungsbereich des Tierschutzgesetzes 47 und der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, der Lebens-

mittelkennzeichnungsverordnung (LMKV) 48 sowie spezifische Kriterien der IG Bio-Initiative49, sowie 

weitergehende Vorgaben der Bundesländer, und der Länderarbeitsgemeinschaft Ökologischer Land-

bau (LÖK) 50. Für die Teilnehmer der Bio-Initiative gelten darüber hinaus definierte Prüfsystematiken 

der Bio-Initiative, die über unabhängige externe Kontrollen geprüft und bewertet werden. 

 

Das beinhaltet: 

 

• Gültiges Zertifikat der Ökokontrollstellen 51 (Öko-Kontrollstellen, die nach der EG-Verordnung 

über den Ökologischen Landbau staatlich zugelassen sind und Betriebe auf Einhaltung der EU-

Ökovorgaben überprüfen) 

• Junghennen, Legehennen: Gültiges KAT-Zertifikat 52 

• Bruderhähne: Gültiges Zertifikat QS oder vergleichbar 53 

• Mischfuttermittelbetriebe: Gültiges Zertifikat QS oder vergleichbar 54 

• Unterlage gem. Vorgaben Antrag auf Systemteilnahme 55 

• IFS-Food im Bereich Verarbeitung 56 

 

 
43 http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=de, Amtsblatt L150/2018 
44 http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=de, Amtsblatt L98/2020 
45 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/2464/oj 08 
46 https://www.gesetze-im-internet.de/gflfleischv/GFlFleischV.pdf 
47 https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html 
48 https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittel-kennzeichnung/lebensmittel-kennzeichnung_node.html 
49  http://www.ig-bio.de 
50 https://www.oekolandbau.de/service/rechtsgrundlagen/auslegungen-der-eu-rechtsvorschriften/ 
51 https://oekounternehmen.oeko-kontrollstellen.de 
52 https://www.was-steht-auf-dem-ei.de/de/kat-verein/kontrollsystem/index.php 
53 https://www.q-s.de/qs-system/qssystem-kontrollsystem.html#dokumente 
54 https://www.q-s.de/qs-system/qssystem-kontrollsystem.html#dokumente 
55 https://www.bio-initiative.de/page-5 
56 https://www.ifs-certification.com/index.php/de/standards 
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Die Antragsunterlagen müssen vollständig der Geschäftsstelle vorgelegt werden. Nach Prüfung der 

Unterlagen kann der Mitgliedschaft zugestimmt werden. Die Systemteilnahme ist jedoch erst nach Va-

lidierung über eine neutrale Kontrolle möglich. 

 

7.2  Antragsbewertung 

Die DIN EN ISO/IEC 17065 definiert unter 7.3. Vorgaben für die Antragsbewertung, die Grundlage für 

die Bio-Initiative sind. Für die Bewertung ist neben den normativen Vorgaben u. a. sicherzustellen, 

dass der Zertifizierungsstelle:  

• die Informationen über den Kunden und das Produkt ausreichend für die Durchführung des 

Zertifizierungsprozesses sind, 

• alle bekannten Differenzen im Verständnis zwischen der Zertifizierungsstelle und dem Kunden 

geklärt werden, einschließlich der Vereinbarung bezüglich der Normen oder der normativen 

Dokumente, 

• der Geltungsbereich der angestrebten Zertifizierung festgelegt ist, 

• die Mittel zur Durchführung aller Evaluierungstätigkeiten verfügbar sind. 

Soweit wird auf die entsprechenden Positionen der Norm verwiesen. 

7.3 Evaluierung  

Die Zertifizierungsstelle muss über einen Plan für die Evaluierungstätigkeiten verfügen, um die Anwen-

dung der notwendigen Regelungen zu ermöglichen, 7.4 ff der Norm. Es müssen alle erforderlichen In-

formationen und/oder Dokumentationen zur Durchführung der Evaluierungsaufgaben zur Verfügung 

gestellt werden. Dazu gehören die Vorgaben der Bio-Initiative zur Bewertung der Dokumentation, Pro-

benahme, Prüfung, Inspektion und Auditergebnisse.  

Im Rahmen der Evaluierung muss die Zertifizierungsstelle feststellen, ob die jeweilige Stufe der Anfor-

derungen an unternehmerische Sorgfaltsprozesse erfüllt und ob das Unternehmen effektive Prozesse 

zur Auszeichnung berechtigter Produkte umsetzt. Die Evaluierungen zur Erstzertifizierung und zu Re-

zertifizierungen müssen einen Vor-Ort-Besuch am Hauptsitz des Kunden umfassen. Die Evaluierun-

gen zur Überwachung können vor Ort oder im Rahmen einer Dokumentenprüfung (remote) erfolgen. 

Diese Entscheidung liegt im Ermessen der Zertifizierungsstelle, doch es muss Rücksprache mit der 

Geschäftsstelle gehalten und die Entscheidung muss begründet werden (siehe auch 7.9).  
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Im Zuge der Vorbereitung muss das Evaluierungspersonal feststellen, ob die Systeme und Prozesse 

des Kunden ausgereift genug sind, um eine erfolgreiche Evaluierung durchzuführen.  

Die Zertifizierungsstelle muss den Kunden vor der Evaluierung auf Schwachstellen hinweisen, die eine 

Zertifizierung eventuell verhindern könnten. Dies sollte mindestens zwei Wochen vor dem Vor-Ort-Be-

such oder der Fernevaluierung erfolgen, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, die Schwachstel-

len abzustellen.  

Die Zertifizierungsstelle muss Personal zur Durchführung jeder Evaluierungsaufgabe benennen. Diese 

müssen über eine entsprechenden Ausbildung und Zulassung für die durchzuführenden Maßnahmen 

verfügen.  

Evaluierungspersonal muss prüfen, ob der Kunde Prozesse implementiert hat, die sicherstellen, dass 

nur berechtigte Produkte mit dem Logo der Bio-Initiative Knopf ausgelobt werden, s. Systemvertrag, 

Anlage.  

Sollte der Kunde zum Zeitpunkt der Evaluierung noch nicht über Produkte zur Auslobung mit dem 

Logo verfügen, aber dennoch eine Zertifizierung wünschen, so muss die Zertifizierungsstelle prüfen, 

ob die Bedingungen hierfür vorliegen.  

Um das Risiko einer Verzerrung zu verringern, sind im Rahmen der Evaluierung die Stichprobenvorzu-

nehmen., die auf einem festgelegten Umfang vorzunehmen sind. Der Umfang wird von der Geschäfts-

stelle der Bio-Initiative im Rahmen einer Risikobewertung festgelegt.  

Erweisen sich die Stichproben als nicht konform mit den Vorgaben der Bio-Initiative sind weitere Pro-

ben zu nehmen, um die Sicherheit zu erhöhen.  

Das Evaluierungspersonal muss eine formelle Abschlussbesprechung durchführen. An dieser Bespre-

chung sollten die Verantwortlichen der geprüften Aktivitäten und Prozesse und, nach Möglichkeit, das 

zuständige Mitglied der Geschäftsführung des Kunden teilnehmen.  

Mindestdauer der Audits 

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Mindestauditzeiten für die einzelnen Audits aufgeführt. 

Die Festlegung der endgültigen Auditdauer obliegt der Verantwortung der Zertifizierungsstelle und sie 

kann länger sein als die für den jeweiligen Auditscope vorgegebene Mindestdauer. 
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Tabelle 1: Richtwerte zur Dauer der Evaluierung 

Betriebsart Dokumentationsprü-
fung vorab, Stunden 

Auditdauer- /Inspek-
tionsdauer vor Ort, 
Stunden 

Zertifizierungspro-
zess, Entscheidung, 
Stunden 

Antragstellung, Bewer-

tung, Zulassung 

1-2   

landw. Betrieb 1 1 0,5 

Brüterei 0,5-1 1 0,5 

Aufzucht, Legehennen 0,5-1 1 0,5 

Aufzucht, Mastbereich 0,5-1 1-2 0,5 

Pack-/Verkaufsstelle 1 2 0,5 

Mischfuttermittelwerk 1 2-3 0,5 

Anmerkung: Es handelt sich um Richtwerte, wobei die Größe des jeweiligen Betriebe für die Berech-

nung relevant ist, und zu Abweichungen führen kann. Überwachungsaudit können auch im Rahmen 

einer Fernevaluierung durchgeführt werden. 

Zweck der Abschlussbesprechung ist, die durch die Evaluierung gewonnenen Erkenntnisse zu präsen-

tieren, etwaigen Verbesserungsbedarf und Abweichungen sowie deren Konsequenzen zu erläutern. 

Das Evaluierungspersonal muss sicherstellen, dass der Kunde die Abweichungen und Konsequenzen 

versteht. Verbesserungsbedarf und Abweichungen müssen schriftlich vorgelegt werden (Auditergeb-

nis).  

Verpflichtend ist zudem, den Zeitrahmen für Verbesserungen und Korrekturen der Abweichungen zu 

vereinbaren, dazu gehören u.a. zusätzliche Evaluierungsaufgaben zur Verifizierung der Wirksamkeit 

der Korrekturen dazustellen, den Zeitrahmen für die Erstellung des Evaluierungsberichtes zu klären, 

Informationen zum Prozess der Zertifizierungsentscheidung und zum Zeitrahmen zur Ausstellung des 

Zertifikats zu geben. 

Außerdem muss dem Betrieb Gelegenheit für Fragen gegeben werden. Alle abweichenden Meinun-

gen der Schlussfolgerungen der Evaluierung zwischen der Zertifizierungsstelle und dem Betrieb sind 

zu besprechen. Abweichenden Meinungen, die nicht geklärt werden, sind zu dokumentieren.  
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Tabelle 2: Beispiel für anzuwendende Evaluierungsarten der Bio-Initiative 

Evaluierungsart Informationen/Nachweise Beispiele für Indikatoren 

Audit Gespräch mit den verantwortlichen 

Mitarbeitern des Betriebs 

Geschäfts- und Lieferbeziehun-

gen, Risikofaktoren entlang der 

Lieferkette  

Kontrolle Beobachtung der operativen Um-

setzung und Kontrolle der Abläufe 

und der unternehmerischen Sorg-

faltspflichten, insbesondere  

• Risiken im Produktionsbe-

reich und der Vorstufen  

• Einhaltung der Vorgaben 

für den Bezug von Rohstof-

fen (z. B. Futtermittel).  

• erfolgte der Bezug aus zu-

gelassenen Betrieben/Sys-

temteilnehmer der Bio-Initi-

ative  

Berücksichtigung in Entschei-

dungs- und Strategieprozessen, 

Analyse von Risiken, 

Überprüfung der Lieferketten von 

Vorlieferanten und Geschäftsbe-

ziehungen  

Verarbeitung von Beschwerden  

Dokumentenprüfung Überprüfung von Dokumenten und 

Aufzeichnungen, Vollständigkeit 

der Zertifikate, z.B. KAT oder Q&S 

für die Zulassung. 

QM-System des Betriebes 

Inhalte der Berichterstattung 

Im Rahmen der Kontrolle ist außerdem zu prüfen, ob der Betrieb Prozesse implementiert hat, die si-

cherstellen, dass nur berechtigte Produkte mit dem Logo der Bio-Initiative ausgelobt werden, zum Bei-

spiel Zukauf von anderen Betrieben.  

Die Prüfung beinhaltet u.a.:  

Sichtung relevanter Dokumente, die den Warenbezug von Produkten belegen (z. B. Herkunftsland, 

Lieferverträge und Zertifikate aus denen hervorgeht, dass die entsprechende Ware den Vorgaben der 

Bio-Initiative entspricht. 
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7.4  Bewertung 

Grundsätzlich gilt, dass Personen, die Bewertungen und Zertifizierungsentscheidungen vornehmen, 

die Eignungsanforderungen des Siegelgebers erfüllen (Tabellenverzeichnis Anlage 11 Zulassungsvor-

gaben an Zertifizierungsstellen).  

Qualifikationen:  

Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in relevanten Fachrichtungen (mindestens Bachelor oder 

gleichwertig), Berufserfahrung (Nachweis in Form von persönlichen Referenzen im Lebenslauf jeweils 

mit Angaben zu Zeitraum, Unternehmen, Art der Prüfungen). Für Personal, das Evaluierungen durch-

führt, gilt eine mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Umsetzung oder Überprüfung von unter-

nehmerischen Sorgfaltspflichten Nachhaltigkeits- oder Umweltstandards in Lieferketten der Agrarwirt-

schaft.  

Die Zertifizierungsstelle muss mindestens eine Person beauftragen, alle Informationen und Ergeb-

nisse, die mit der Evaluierung in Zusammenhang stehen, zu bewerten. Die Bewertung muss durch 

Personen erfolgen, die nicht in den Evaluierungsprozess einbezogen waren.  

Empfehlungen für eine Zertifizierungsentscheidung, die sich auf die Bewertung stützt, müssen doku-

mentiert werden, sofern Bewertung und Zertifizierungsentscheidung nicht gleichzeitig durch dieselbe 

Person erfolgen, siehe:  

Die Zertifizierungsstelle muss eine Person beauftragen, die Ergebnisse, die mit der Evaluierung im Zu-

sammenhang stehen bewertet, siehe 7.5.1 in DIN EN ISO/IEC 17065. 

Empfehlungen für die Zertifierzierungsentscheidung müssen dokumentiert werden, siehe 7.5.2 in DIN 

EN ISO/IEC 17065. 
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Abbildung 1: Bewertungsschema der Bio-Initiative: 

 

Das Bewertungsschema beschreibt das Verfahren von der Antragstellung eines Betriebes bis zur Sys-

temteilnahme. Das Formular zur Antragstellung 57 beinhaltet alle systemrelevanten Vorgaben für die 

weitere Bearbeitung. Die Geschäftsstelle überprüft die Vollständigkeit der Angaben und beauftragt 

eine zugelassene Zertifizierungsstelle zur Verifizierung der Angaben. Eine Zulassung bzw. Systemteil-

nahme erfolgt erst dann, wenn alle Vorgaben vorliegen, d. h. entsprechende und gültige Zertifikate der 

beantragten Bereiche, die im Antrag vom Antragsteller vermerkt wurden.  

 
7.5 Zulassungsverfahren 
 
Das Flowchart „Zulassungsverfahren“ beschreibt die jeweiligen Abläufe der Systemvorgaben der IG 

Bio-Initiative nach der Antragstellung im weiteren das Zulassungsverfahren, insbesondere den Pro-

zess zur Pflege und Aktualisierung sowie den schematischen Ablauf der Kontrollsystematik. 

 
57 https://www.bio-initiative.de/page-5 

Analyse/
Bereiche:

Mit Erfüllung der Vorgaben 
Bestätigung der 

Mitgliedschaft und 
Systemteilnahme

Beauftragung einer 
zugelassenen Kontrollstelle 

der Bio-Initiative zur 
Verifizierung der Angaben  

Unangekündigte 
Kontrollen der 

Bio-Initiative

Erfüllung der 
Vorgaben der Bio-

Initiative

Prüfung der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit, 
Zulassung und Erfüllung der Vorgaben (gültiges 

Ökozertifikat, Legebetriebe KAT-Zulassung, 
Flächennachweis, Futter, etc.)

Zulassung KAT 
bzw. Q&S für 
Futtermittel

Gesetzliche 
Vorgaben der 

Ökokontrollstelle

Überwachung des 
Eigenkontrollsystem

Integrityaudits

Antrag auf Mitgliedschaft

Überprüfung der 
Vorgaben 
Zertifizierungsstelle

Neutrale
Kontrollen

• Bewertung und Ergebnisse der Audits nach Punkten
• Zulassung nach Erfüllung aller Vorgaben
• Systemvertrag und Bestätigung der Systemteilnahme
• Bei Nichterfüllung oder Verstößen Entzug der Systemteilnahme
• Information an Mitglieder und teilnehmende Betriebe

Bewertungschema der IG Bio-Initiative e.V.
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Insoweit auf die Vorgaben der Norm 7.5 verwiesen, s. auch Abbildung 1. sowie Pos. 7.1 und 7.2 der 

Vorgaben. 

 

Die Zulassung von Betrieben werden im Flowchart Abbildung 2 systematisch dargestellt und unterlie-

gen den Vorgaben der Bio-Initiative, d.h. Antragstellung mit allen Dokumenten, Bewertung durch die 

Geschäftsstelle, Evaluierung durch eine von der Geschäftsstelle beauftragte Zertifizierungsstelle. 

Nach Bestätigung der Vollständigkeit aller geforderten Zertifikate und Dokumente, erfolgt die Ausstel-

lung des Systemvertrags und damit die Aufnahm bzw. Teilnahme am Kontrollsystem der Bio-Initiative. 

 

Weiteres ist unter Pos A „Systemvorgaben und Teilnahme“ detailliert beschrieben und Grundlage für 

eine Zulassung. 
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Abbildung 2: Zulassungsverfahren der Bio-Initiative 
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In den Systemvorgaben 58 sind die jeweiligen Anforderungen definiert. Die Vorgaben werden entspre-

chend den gesetzlichen Kriterien, länderspezifischen Bestimmungen aktualisiert, auf der Homepage 

veröffentlicht und den Betrieben und Zertifizierungsstellen vorgelegt. 

 

Neben gültigen Zertifikaten der amtlichen Überwachung (Ökokontrolle), Zertifikate KAT, Q&S und ver-

gleichbar gehören zu den Kontrollvorgaben der Bio-Initiative 59 Kontrollberichte 60, die auf die jeweiligen 

Betriebszweige eines Betriebes ausgelegt sind: 

 

• Kontrollbericht Mastschweine 

• Kontrollbericht Legehennen 

• Kontrollbericht Junghennenaufzucht 

• Kontrollbericht Bruderhähne 

• Kontrollbericht Futtermittel 

• Kontrollbericht pflanzliche Erzeugung  

 

Darüber hinaus gelten spezifischen Anforderungen für den Bereich Tierschutz und Tierwohl: 

 

• Bonitierung Junghennen, Bruderhähne und Legehennen 

• Herdenbestandsblätter zur Beurteilung des Gesundheitszustands der Tiere (Geflügel und 

Schweine) 

• Protokolle über die Herkunft und Einstallung der Tiere 

• Übergabeprotokolle an den Schlachtbetrieb 

• Kontrollberichte der Bio-Initiative gehen über die Vorgaben des EU-Öko-Standard hinaus 

• Auf Grundlage und Auswertung der Kontrollberichte kann eine Bewertung des Betriebes erfol-

gen. 

 

Die Kontrollen erfolgen, bis auf Stichproben und Sonderprüfungen, im Auftrag der jeweiligen Betriebe. 

Da die Kontrollen über verschiedene Standardgeber erfolgen, sind Kombinationsaudits zugelassen. 

Darüber hinaus erfolgen im Auftrag der Bio-Initiative sog. Integrity-Audits zur Überwachung und Prü-

fung auf Einhaltung der Vorgaben. Diese Kontrollen erfolgen ungemeldet. Der Überwachungsrhyth-

mus orientiert sich an dem jeweiligen Ergebnis. 

 
58 https://www.bio-initiative.de/page-1 
59 https://www.bio-initiative.de/neue-seite 
60 https://www.bio-initiative.de/page-1 
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Tabelle 3: Bewertungs- und Kontrollvorgaben für das Audit in den jeweiligen Betrieben 
Kategorie Prozentzahl Bewertung 

A 95 – 100 % Es wurden keine oder nur geringfügige Abweichungen im Rahmen 

der Kontrolle festgestellt. Eine Bewertung mit „C“ ist als Parameter 

nicht zulässig. Die Einhaltung von Hygienemaßnahmen, der Ei-

genkontrollen und der Rückverfolgbarkeit ist sichergestellt. Even-

tuell festgestellte geringfügige Abweichungen müssen schnellst-

möglich behoben werden. Die Anzahl der Verifizierungsaudits 

kann reduziert werden. 

 

B 75 – 84 % Es wurden Mängel festgestellt, jedoch mit korrigierbaren Abwei-

chungen. Die Einhaltung der Vorgaben ist noch sichergestellt. Die 

Abweichungen müssen schnellstmöglich und nachweislich beho-

ben werden. 

 

C < 75 % Nicht bestanden, keine Zulassung, d.h. der Betrieb erfüllt den vor-

gegebenen Standard nicht. Zur erneuten Prüfung der Systemkon-

formität ist ein Nachaudit erforderlich. 

N. A. - Wenn ein oder mehrere Prüfpunkte für den auditierten Betrieb 

nicht zutreffen, können diese vom Auditor mit „n.a.“ (nicht anwend-

bar) bewertet werden. Eine solche Bewertung ist für alle Prüf-

punkte möglich. Jede Bewertung mit „n.a.“ muss im Prüfbericht er-

läutert werden. 

 

M „Mayor“ - Kann bei allen Anforderungen vergeben werden, die nicht als 

„K.O.“-Anforderungen definiert sind. Der Auditor kann ein „Major“ 

vergeben, wenn durch das Nichteinhalten einer Anforderung ge-

setzliche Bestimmungen verletzt werden, bzw. eine Gefahr für die 

Lebensmittelsicherheit oder das Tierwohl besteht. Weiterhin kann 

der Auditor einen Major vergeben, wenn vereinbarte Korrektur-

maßnahmen nicht fristgerecht umgesetzt wurden. Bei der Vergabe 

eines Majors werden vom Gesamtergebnis 15 %abgezogen. Es 

erfolgt–sofern der Betrieb mindestens noch 75%-Punkte erreicht–
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die Beurteilung „vorläufig bestanden“ und die Ausstellung eines 

Zertifikates mit verkürzter Laufzeit bis zum vereinbarten Nachau-

dit-Termin. Resultiert aus der Vergabe eines Majors sein Gesamt-

ergebnis von < 75 %, führt dies automatisch zur Beurteilung „nicht 

bestanden“ und es kann kein Zertifikat ausgestellt werden 

K. O. - Es liegen große, nicht akzeptable Abweichungen vom Sollzustand 

vor, die zur gänzlichen Nichterfüllung des Prüfkriteriums führen. 

Vergibt ein Auditor eine Bewertung bei einem Prüfpunkt, der mit 

einem „K.O.“ markiert ist, führt dies zum Abzug von 50 % der 

möglichen Gesamtpunktzahl und somit sofort zur Beurteilung 

„nicht bestanden“. Es kann kein Zertifikat ausgestellt werden. Je 

nach Schwere des Mangels erfolgt eine Sperrung des Betriebes 

bzw. Ausschluss. 

 

 

Aus dem Bewertungsergebnissen der Kontrollvorgaben für die jeweiligen Audits in den Betrieben 

ergibt sich eine Punkteschema, das für die Zulassung relevant ist: 

 

Tabelle 4: Bewertung nach Punkten 
Bewertung Ergebnis der Kontrolle Erreichte Punktezahl 

A Volle Übereinstimmung 20 

B Geringe Abweichungen 15 

C Anforderungen nur teilweise erfüllt 5 

D Anforderungen nicht erfüllt -20 

Mayor Erhebliche Mängel, aber kein K.O. Erreichte Gesamtpunktezahl 

wird um 15% gekürzt 

K.O. Erheblich Mängel 0 
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Zertifizierungsaudit, Gültigkeit 
 

Zertifizierungsaudits erfolgen in Kombination mit der KAT-Zertifizierung, s. Homepage KAT 61 und sind 

jährlich durchzuführen. Zertifizierungsaudits Aufzuchtbetriebe, Bruderhahn und Legebetriebe 

müssen bis spätestens zum 31.10. des jeweiligen Jahres durchgeführt sein. 

 

Zertifizierungsaudits von Packstellen sind analog den KAT-Vorgaben so durchzuführen, 

dass eine Zertifizierungsentscheidung bis zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres 

getroffen werden kann. Für den Fall, dass aus bestimmten Gründen eine 

Zertifizierungsentscheidung nicht mehr im aktuellen Kalenderjahr getroffen werden kann, 

ist das Ende der Zertifikatslaufzeit auf Basis des Auditdatums festzulegen. 

 

7.6 Zertifizierungsentscheidung 

Siehe 7.6.1 in DIN EN ISO/IEC 17065  

 

Die Zertifizierungsentscheidung durch den verantwortlichen Mitarbeiter der Zertifizierungsstelle erfolgt 

nach Erfüllung der Vorgaben gem. Bewertungsschema und Bestätigung der Kontrollstellen, dass die 

Vorgaben erfüllt sind. Details sind dazu im Teilnehmervertrag und den allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen der Bio-Initiative geregelt. Das betrifft auch die Vereinsmitgliedschaft, s. Satzung. 

Die Ergebnisse der jeweiligen Kontrollberichte werden der Bio-Initiative vorgelegt. Die Geschäftsfüh-

rung oder speziell für diesen Bereich geschulte Mitarbeiter prüfen die Unterlagen auf Einhaltung der 

Vorgaben. Dazu gehört auch die Bestätigung bestandener Audits über die Ökokontrolle, KAT, Q&S 

oder vergleichbare Standardgeber. 

 

• Gültiges Zertifikat der Ökokontrollstellen (Einhaltung der EU-Ökovorgaben) 

• Junghennen, Legehennen, Bruderhähne: Gültiges KAT-Zertifikat oder vergleichbar 

• Mischfuttermittelbetriebe: Gültiges Zertifikat QS oder vergleichbar 

• Verarbeitung, Pack- und Verkaufsstelle: IFS-Zertifikat, je nach Scope  

 

 
61 https://www.was-steht-auf-dem-ei.de/intern/downloads/02-dokumente/kat-zertifizierungsprotokoll/zp_zertifizie-
rungsprotokoll.pdf?m=1733749977& 
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Wenn die Vorgaben erfüllt sind, erfolgt die Zulassung der Bio-Initiative als Mitgliedsbetrieb. Die eigent-

liche Zertifizierungsentscheidung über die jeweiligen Vorgaben obliegt den nach EN 17065 zugelasse-

nen Zertifizierungsstellen. 

Die Bestätigung der Mitgliedschaft erfolgt jährlich bezieht sich auf das jeweilige Kalenderjahr, s. An-

lage. 

 

7.6.1  Evaluierungsbericht 

Siehe 7.6.2 in DIN EN ISO/IEC 17065  

Die Zertifizierungsstelle muss ein dokumentiertes Verfahren zur Überprüfung der Evaluierungsergeb-

nisse anwenden, bevor sie innerhalb von spätestens 4 Wochen nach der Evaluierung eine Zertifizie-

rungsentscheidung trifft. Die zur Überprüfung herangezogenen Informationen müssen mindestens Fol-

gendes umfassen:  

Den Evaluierungsbericht, inklusive der Klassifizierungen aller Indikatoren, die vom Betrieb/Kunden ein-

gereichten und vom Pläne für Verbesserungen, Korrekturen und Abhilfemaßnahmen, soweit relevant, 

eine Bestätigung, dass die Wirksamkeit der Korrekturen und Abhilfen noch verifiziert werden muss 

bzw. dass die Wirksamkeit der Korrekturen und Abhilfen verifiziert wurde, s. Auditberichte der jeweili-

gen Stufen (Anlage Tabellenanhang). 

Alle im Audit festgestellten Abweichungen ab einer C-Bewertung sowie festgestellten Nichtkonfor-

mitäten sind von der Zertifizierungsstelle Korrekturvorgaben mit Fristen zur Umsetzung festzulegen. 

Für die Überwachung und Einhaltung der fristgerechten Umsetzung der Korrekturmaßnahmen sind im 

Nachgang zum Audit die Zertifizierungsstellen verantwortlich. Werden die Fristen zur Umsetzung, ist 

die Zertifizierungsstelle berechtigt, das Zertifikat des Betriebes bis zu deren Umsetzung auszusetzen.  

Personen, die die Zertifizierungsstelle beauftragt hat, die Zertifizierungsentscheidung treffen, müssen 

als Mitarbeiter vertraglich gebunden sein, siehe 7.6.3 in DIN EN ISO/IEC 17065. 

Die Organisationskontrolle wird in der Norm beschrieben und ist Vorgabe der IG Bio-Initiative, siehe 

7.6. ff. 

Bei Abweichungen bzw. Verbesserungsbedarf sind die im Auditbericht vereinbarten Fristen einzuhal-

ten und zu verifizieren. Werden diese innerhalb der vorgegebenen Zeit nicht umgesetzt, so muss die 

Zertifizierungsstelle das Zertifikat aussetzen.  
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Das betrifft auch Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen und die Zertifizierungsstelle darf keine Zer-

tifizierung erteilen bzw. muss sie das bereits ausgesetzte Zertifikat entziehen.  

7.7 Zertifizierungsdokumentation 

Die Zertifizierungsstelle muss dem Kunden eine formelle Zertifizierungsdokumentation bereitstellen, 

die die Identifizierung folgender Elemente deutlich vermittelt oder zulasst:  

• den Namen und die Anschrift der Zertifizierungsstelle;  

• das Datum, an dem die Zertifizierung gewahrt wurde (das Datum darf nicht vor dem Zeitpunkt 

liegen, an dem die Entscheidung über die Zertifizierung abgeschlossen wurde);  

• den Namen und die Anschrift des Kunden;  

Die Zertifizierungsstelle muss die aktuelle Zertifikatsvorlage der Geschäftsstelle der Bio-Initiative ver-

wenden und diese vollständig ausfüllen. Das ausgestellte Zertifikat muss sie in das Onlineportal der 

Vergabestelle hochladen, womit es automatisch an den Kunden versandt wird.  

7.7.1 Dokumentation, Datenbank 

Es gelten soweit die Vorgaben der Norm unter den Positionen 7.7.1, 7.7.2 und 7.7.3 beschrieben. 

Die Bio-Initiative hat weitergehende Anforderungen. Die jeweiligen Checklisten sind in der KAT-Daten-

bank hinterlegt. Grundlage hierfür ist die Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen KAT e.V. 

und der Bio-Initiative vom 01.01.2020. Die Auditergebnisse werden in der KAT-Datenbank hinterlegt. 

Im Zuge der Zusammenarbeit hat KAT die KAT-Datenbank dergestalt erweitert, dass teilnehmende 

Betriebe die Möglichkeit erhalten, die unter den Systemvoraussetzungen der Bio-Initiative vermarktete 

Ware spezifisch zu kennzeichnen und somit deren vollständige Identifizierung zu gewährleisten. 

Darüber hinaus ermöglicht die KAT-Datenbank, dass für die Zertifizierungsstellen die Checklisten für 

die Legehennenhaltung der Bio-Initiative hinterlegt sind, um auf diese Weise eine gemeinsame Audi-

tierung der Systeme KAT und Bio-Initiative zu ermöglichen. 

KAT teilt der Bio-Initiative in regelmäßigen Abständen diejenigen Warenbewegungen mit, die von Be-

trieben ausgehen, die auch bei der Bio-Initiative angeschlossen sind. Diese Mitteilung erfolgt in Form 

von Mengenmeldungen, die die produzierten und gehandelten Waren sowie die an der Produktion und 

Weitergabe der Waren beteiligten Betriebe erkennen lassen. 
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Die Teilnahme am KAT-System ist für die Zertifizierungsstellen im Interesse der Transparenz und Ver-

einfachung der Erfassung von Auditergebnissen von der Bio-Initiative verpflichtend. 

7.8 Verzeichnis zertifizierter Produkte  

Es gelten die Vorgaben der Norm, d. h., die Zertifizierungsstelle muss Informationen zu zertifizierten 

Produkten aufrechterhalten, die mindestens die folgenden Elemente enthalten, Identifizierung des Pro-

dukts, die Norm(en) und anderen normativen Dokumente, nach denen die Konformität zertifiziert 

wurde und Angaben zur Identifizierung des Kunden.  

Tabelle 5: Verzeichnis zertifizierte Vorgaben 

Standard Erzeugnis/Produkt Ergebnis 

Landwirtschaft Getreide, Ölsaaten Bio-Vorgaben 

Brüterei Bruteier Konformität 

Selektion männlich/weiblich Methodik 

Aufzucht Legehenne Vorgaben BI 

Aufzucht Bruderhähne Vorgaben BI 

Legebetrieb Eier Vorgaben BI 

Mast Hähnchen Vorgaben BI 

Mast Weideschwein Vorgaben BI 

Pack-, Verkaufsstelle Eier Vorgaben BI 

Mischfuttermittel Einzelkomponenten Vorgaben BI 

7.9  Überwachung 

Es wird auf nachstehende Vorgaben der Norm verwiesen, die auch Bestandteil der Kriterien der Bio-

Initiative sind, siehe 7.9. ff- 

Überwachungen müssen jährlich durchgeführt werden und frühestens 9 Monate bzw. spätestens 12 

Monate nach dem letzten Tag der vorangegangenen Evaluierung abgeschlossen sein.  

In Ausnahmefällen kann, nach eigenem Ermessen der Zertifizierungsstelle, die Überwachung bis zu 

15 Monate nach dem letzten Tag der vorangegangenen Evaluierung abgeschlossen werden.  
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Die Überwachung richtet sich nach dem Ergebnis der neutralen Kontrolle und wird mindestens einmal 

jährlich durchgeführt. Außerdem erfolgen mindestens einmal jährlich unangemeldete sog. Integrity-

Audits (Stichproben), die unabhängig von der Bewertung der vorausgegangenen Audits erfolgen.  

Überwachungen werden grundsätzlich vor Ort durchgeführt. Für den Fall, dass die Zertifizierungsstelle 

die Überwachung jedoch aus der Ferne plant, muss sie ihre Gründe für diese Entscheidung im Evalu-

ierungsbericht dokumentieren. Im Falle höherer Komplexität (z. B. der Lieferketten) und höheren Risi-

kos des Kunden ist eine Kontrolle am Standort des Betriebes durchzuführen.   

Wie für jede Evaluierung gilt das Prinzip der Vertraulichkeit und Beachtung der Datenschutzgrundver-

ordnung 62. Es dürfen keine Aufzeichnungen von Gesprächen oder Inhalten während der Evaluierung 

erfolgen. Die Zertifizierungsstelle und ihr Evaluierungspersonal müssen bei der Verwendung und dem 

Schutz von Informationen, die sie im Verlauf der Evaluierung erworben haben, umsichtig sein.  

Spätestens 4 Wochen nach der Überwachung muss die Zertifizierungsstelle den Evaluierungsbericht 

in die Onlineplattform der Vergabestelle laden und so an den Kunden übermitteln. Für die Erstellung 

des Evaluierungsberichts muss sie die Vorlage der Geschäftsstelle verwenden.  

Für eine Rezertifizierung muss der Kunde sowohl Stufe A als auch Stufe B der Vorgaben der Bio-Initi-

ative erfüllen, s. Pos. Kontrollvorgaben und Bewertungsparameter der Bio-Initiative, Tabelle 3).  

Grundsätzlich muss die Rezertifizierung vor Ablauf des Zertifikats abgeschlossen sein. In Ausnahme-

fällen kann die Zertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats um drei Monate verlängern. Für den 

Fall, dass ein Kunde eine Verlängerung wünscht, muss er dies unter Angabe von Gründen bei der 

Zertifizierungsstelle beantragen. Für den Fall, dass eine Zertifizierungsstelle eine Verlängerung 

wünscht, muss sie diese Verlängerung unter Angabe von Gründen in die Onlineplattform einstellen. 

Für beide Fälle gilt: Die Geschäftsstelle der Bio-Initiative wird über die Verlängerung und deren 

Gründe informiert. Die Entscheidung über die Verlängerung obliegt der Zertifizierungsstelle. Sie kann 

das Zertifikat formlos um drei Monate durch einen entsprechenden Vermerk in der Onlineplattform ver-

längern. Es muss kein neues Zertifikat ausgestellt werden.  

 

 

 
62 https://www.bmj.de/DE/Themen/FokusThemen/DSGVO/DSVGO_node.html 
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7.10 Änderungen, die sich auf die Zertifizierung auswirken 

Siehe 7.10. ff der DIN EN ISO/IEC 17065  

Wenn das Zertifizierungsprogramm neue oder überarbeitete Anforderungen einführt, die den Kunden 

betreffen, muss die Zertifizierungsstelle sicherstellen, dass diese Änderungen allen Kunden zur Kennt-

nis gegeben werden. Die Zertifizierungsstelle muss die Umsetzung der Änderungen durch ihre Kun-

den überprüfen und durch das Programm geforderte Maßnahmen ergreifen. Vertragliche Vereinbarun-

gen mit den Kunden können erforderlich sein, um die Umsetzung dieser Anforderungen sicherzustel-

len.  

Die Zertifizierungsstelle muss sonstige Änderungen berücksichtigen, die die Zertifizierung beeinflus-

sen können, einschließlich Änderungen, die durch den Kunden ausgelost werden, und über die geeig-

neten Maßnahmen entscheiden.  

Sonstige Änderungen, die die Zertifizierung beeinflussen können, beziehen sich vor allem auf Ände-

rungen, die die bereits geprüften Prozesse unternehmerischer Sorgfalt oder deren Umsetzung betref-

fen.  

Änderungen können aus Sicht der Zertifizierungsstelle, der Vergabestelle, der Geschäftsstelle oder 

des Siegelgebers eine Sonderevaluierung erforderlich machen. Die Sonderevaluierung muss entwe-

der wie eine Erstevaluierung oder wie eine Überwachung durchgeführt werden. Die Gründe sowie für 

den gewählten Umfang derselben müssen von der Zertifizierungsstelle dokumentiert werden.  

7.11 Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehen der Zertifizierung 

Im Falle von zuvor bestehendem Verbesserungsbedarf oder nötigen Korrekturmaßnahmen nach Ab-

weichungen, die vom Kunden über die zugestandene Frist hinaus nicht wirksam umgesetzt wurden, 

muss das Zertifikat ausgesetzt werden, s. Pos. Kontrollvorgaben und Bewertungsparameter der Bio-

Initiative, Tabellenanhang. 

Wird das Zertifikat ausgesetzt oder zurückgezogen, muss die Zertifizierungsstelle dies umgehend in 

den formellen Zertifizierungsdokumenten kenntlich machen und den Kunden sowie die Vergabestelle 

entsprechend informieren.  

Nach einem Zurückziehen des Zertifikats kann der Kunde nur durch eine erfolgreiche vollständige 

Evaluierung in Übereinstimmung mit den aktuell gültigen Anforderungen der Bio-Initiative erneut zertifi-

ziert werden.  
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7.12  Dokumentation  

Die Zertifizierungsstelle muss Aufzeichnungen aufbewahren, um nachzuweisen, dass alle Anforderun-

gen an den Zertifizierungsprozess (in dieser Internationalen Norm sowie in denen des Zertifizierungs-

programms) wirksam erfüllt worden sind (siehe auch 8.4).  

Die Zertifizierungsstelle muss Aufzeichnungen vertraulich behandeln. Die Aufzeichnungen müssen in 

einer Weise transportiert, übersendet oder übertragen werden, die die Aufrechterhaltung der Vertrau-

lichkeit sicherstellt.  

Wenn das Zertifizierungsprogramm eine vollständige Wiederevaluierung der Produkte innerhalb eines 

festgelegten Zyklus einschließt, müssen Aufzeichnungen mindestens für den laufenden und den vo-

rangegangenen Zyklus aufbewahrt werden. Andernfalls gilt für Aufzeichnungen, dass sie für einen von 

der Zertifizierungsstelle festgelegten Zeitraum aufbewahrt, werden müssen.  

Bei der Festlegung von Aufbewahrungszeiten können rechtliche Besonderheiten und Anerkennungs- 

Vereinbarungen berücksichtigt werden.  

7.13 Beschwerdemanagement  

Das Beschwerdemanagement ist in der Norm eindeutig geregelt und gilt uneingeschränkt für die Vor-

gaben der Bio-Initiative. Insoweit wird auf die nachstehenden Regelungen verwiesen: 

Beschwerden zu den durchgeführten Audits, Kontrollberichten, Zertifikaten oder Ähnlichem werden 

von der Geschäftsstelle gesammelt, bearbeitet und ausgewertet sowie im Rahmen des Integrity-Pro-

grammes verifiziert.  

Beschwerden können sowohl von Zertifizierungsstellen als auch von den zertifizierten Betrieben, vom 

Abnehmern, dem Lebensmitteleinzelhandel und von Interessenverbänden (NGOs) eingereicht wer-

den.  

Die Zertifizierungsstelle muss über ein dokumentiertes Verfahren verfügen, um Beschwerden und Ein-

sprüche entgegenzunehmen, zu evaluieren sowie Entscheidungen über diese zu treffen. Die Zertifizie-

rungsstelle muss Beschwerden und Einsprüche sowie die Maßnahmen, die zu ihrer Lösung ergriffen 

werden, aufzeichnen und verfolgen.  
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Bei Erhalt einer Beschwerde oder eines Einspruchs muss die Zertifizierungsstelle bestätigen, ob sich 

die Beschwerde oder der Einspruch auf Zertifizierungstätigkeiten bezieht, für die die Zertifizierungs-

stelle verantwortlich ist, und falls dem so ist, muss diese sich damit befassen.  

Die Zertifizierungsstelle muss den Erhalt der formellen Beschwerde oder des formellen Einspruchs be-

stätigen.  

Die Zertifizierungsstelle muss für das Erfassen und Verifizieren aller erforderlichen Informationen (so-

weit möglich) verantwortlich sein, um eine Entscheidung über die Beschwerde oder den Einspruch 

herbeizuführen.  

Die Entscheidung, die die Beschwerde oder den Einspruch klärt, muss durch eine Person (Personen) 

erfolgen oder bewertet und genehmigt werden, die nicht in die Zertifizierungstätigkeiten, die sich auf 

die Beschwerde oder den Einspruch beziehen, einbezogen ist/sind.  

Um sicherzustellen, dass es keinen Interessenkonflikt gibt, darf das Personal einschließlich derjenigen 

Personen, die in leitender Position tätig sind und die für einen Kunden Beratungen (siehe 3.2) geleistet 

haben oder durch einen Kunden angestellt sind, nicht durch die Zertifizierungsstelle eingesetzt wer-

den, um die Lösung einer Beschwerde oder eines Einspruchs des betreffenden Kunden zu bewerten 

oder zu genehmigen, wenn sie innerhalb der letzten zwei Jahre in Beratungen oder in ein Arbeitsver-

hältnis gegenüber dem Kunden eingebunden waren.  

Wo immer möglich, muss die Zertifizierungsstelle den Beschwerdeführer formell über das Ergebnis 

und die Beendigung des Beschwerdeverfahrens informieren.  

Die Zertifizierungsstelle muss den Einspruchsführer formell über das Ergebnis und den Abschluss des 

Einspruchsverfahrens informieren.  

Die Zertifizierungsstelle muss alle erforderlichen Folgemaßnahmen ergreifen, um die Beschwerde 

oder den Einspruch beizulegen.  

Grundsätzlich können Systemteilnehmer während des Zertifizierungszyklus jederzeit neue Erzeug-

nisse/Projekte anmelden. Details und Inhalte müssen der Geschäftsstelle vorab gemeldet werden, da-

mit die beauftragte Zertifzierungsstellen diese im Rahmen der jährlichen Überwachung stichprobenhaft 

geprüft werden kann. 
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8 Managementsystemanforderungen  

Die Anforderungen der Bio-Initiative müssen im Managementsystem der Zertifizierungsstelle verankert 

sein und entsprechend der DIN EN ISO/IEC 17065 Dokumentationen, wie z.B. Handbuch, grundsätzli-

che Regelungen, Festlegung der Zuständigkeiten behandeln. 

Außerdem: 

- Lenkung von Dokumenten 

- Lenkung von Aufzeichnungen  

- Managementbewertung 

- Internes Audit 

- Korrekturmaßnahmen 

Die Zertifizierungsstelle nachzuweisen, dass die Anforderungen Norm gleichbleibend erfüllt werden.  

8.1  Interne Audits 

Die Verfahren für interne Audits der Zertifizierungsstelle müssen die Vorgaben der Bio-Initiative be-

rücksichtigen.  

Die Zertifizierungsstelle muss Verfahren für interne Audits erstellen, um zu überprüfen, ob sie die An-

forderungen nach dieser Internationalen Norm erfüllt und ob das Managementsystem wirksam umge-

setzt ist und aufrechterhalten wird. Interne Audits müssen mindestens jährlich durchgeführt werden. 

Es muss ein dokumentierter Entscheidungsfindungsprozess folgen.  

Die Zertifizierungsstelle muss sicherstellen, dass interne Audits von Personal durchgeführt werden, 

das über Zertifizierung, Auditdurchführung und die Anforderungen dieser Internationalen Norm unter-

richtet ist, Auditoren nicht ihre eigene Arbeit auditieren, das Personal, das für den zu auditierenden 

Bereich zuständig ist, über das Ergebnis des Audits informiert wird, alle Maßnahmen, die sich aus den 

internen Audits ergeben, rechtzeitig und in geeigneter Weise getroffen werden, die Verbesse-

rungsmöglichkeiten aufzeigt.  

Darüber hinaus gilt, dass der Auditor die Teilnahme an einer internen Schulung durch die Zertifizie-

rungsstelle nachweisen kann. Die Inhalte der internen Schulung sind die relevanten stufenspezifischen 

Dokumente der Systemvorgaben der Bio-Initiative, einschl. Bewertungsgrundlagen.  
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8.2 Schulungen 

Das Schulungskonzept beinhaltet Vorgaben für die Erstschulung neu zugelassener Auditoren und Zer-

tifizierer und jährliche Wiederholungsschulungen. Die Teilnahme ist für die Aufrechterhaltung der Zu-

lassung von Auditoren und Zertifizierern verpflichtend 63, s. auch Pos. 6 der Norm Anforderungen an 

Ressourcen  

Im Rahmen der Schulungen wird das Basiswissen über das System der Bio-initiative und die vermittel-

ten Schulungsinhalte in Form einer schriftlichen Prüfung verifiziert. Besteht ein Auditor oder Zertifizie-

rer die Prüfung eines Auditscopes nicht, erhält er für den jeweiligen Bereich vorerst keine Zulassung 

und muss sich einer erneuten Erstschulung teilnehmen.  

8.3 Stichproben 

Als Stichprobe bezeichnet man eine Teilmenge einer Grundgesamtheit (Population), die unter be-

stimmten Gesichtspunkten ausgewählt wurde. Typischerweise wird die Stichprobe Untersuchungen 

bzw. Erhebungen unterzogen, deren Ergebnisse etwas über die Grundgesamtheit, der die Stichprobe 

entnommen wurde, aussagen sollen. Es gibt verschiedene Stichproben Arten: 

• Zufallsstichprobe. 

• Quotenstichprobe. 

• Clusterstichprobe. 

• Mehrstufige Verfahren. 

Um das Risiko einer Verzerrung zu verringern, muss das Evaluierungspersonal die Stichprobe aus-

wählen und nicht der Kunde. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die richtige Grundge-

samtheit in die Stichprobe einbezogen wird.  

Die Bio-Initiative priorisiert die einfache Zufallsstichprobe, also eine Teilmenge der Grundgesamtheit 

entlang der Prozesskette, die nach dem Zufallsprinzip so ausgewählt wird, so dass jede Einheit der 

Grundgesamtheit dieselbe Wahrscheinlichkeit hat, ausgewählt zu werden. Der Vorteil besteht darin, 

dass die Maßnahmen dieser Vorgehensweise nicht im Vorfeld für die Betriebe kalkulierbar sind. 

 

63 s. www.ig.bio.de - Zulassungsvorgaben für Zertifizierungsstellen  
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8.4 Integrity-Audits (Kontrolle der Kontrolle) 

Die einfache Zufallsstichprobe ist eine Teilmenge einer Grundgesamtheit (z. B. Lieferketten, Perso-

nen, Produkte), die nach dem Zufallsprinzip so ausgewählt wird, dass jede Einheit der Grundgesamt-

heit dieselbe Wahrscheinlichkeit hat, ausgewählt zu werden. Das Vorgehen des Sammelns objektiver 

Beweise beinhaltet:  

• die Prüfung einer Auswahl von Dokumenten und Aufzeichnungen,  

• die Befragung einer Auswahl von Mitarbeitern und, 

• die Beobachtung bestimmter Routinen und Abläufe der Geschäftspraktiken des Systemteilneh-

mers, wie z. B. Risikoanalysen in Bezug auf evtl. Rückstände, Beschaffungspraxis, Herkunft 

und Dokumentation, Kennzeichnung der Produkten, Bewertung von Produzenten und Umset-

zung von Beschwerdemechanismen.  

Bei der Erhebung von Nachweisen ist es wichtig, dass die Auswahl der zu überprüfenden Sachver-

halte im Vorfeld dokumentiert wird, d. h. Vorgaben über die Stichprobenmethode und die Umfang der 

Stichproben dargestellt werden.  

Die Bio-Initiative führt die Stichprobenaudits auf Grundlage des Integrity-Programms durch. Zusätzlich 

zu den Systemaudits dient das Integrity Programm der weiteren Überprüfung der teilnehmenden Be-

triebe zur Sicherstellung auf Einhaltung der Vorgaben. Für die Beauftragung dieser Audits ist die Ge-

schäftsstelle zuständig. Ein Stichprobenaudit darf nicht von demselben Auditor veranlasst werden, der 

das letzte Systemaudit in diesem Betrieb durchgeführt hat.  

Dazu gehören ggf. auch Buchprüfungen, zur Überprüfung der Lieferbeziehungen. Es ist sicher zu stel-

len, dass ein Zukauf ausschließlich aus zugelassenen Betrieben erfolgt. Das beinhaltet die gesamte 

Prozesskette, insbesondere Futtermittel und Komponenten. 

Verifizierungsaudits erfolgen grundsätzlich unangekündigt. Die Häufigkeit der Audits ist in der nachfol-

genden Tabelle dargestellt:  
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Tabelle 6: Integrity-Audits 

Betriebsart Auditintervalle  
(je nach erreichter Punktezahl) 

Brüterei, Aufzuchtbetriebe 2 Jahre 

Legebetriebe 2 Jahre 

Mastbereich (Bruderhähne, Masthühner, 

Schweine) 

1-2 Jahre 

Pack- und Verkaufsstellen 2 Jahre 

Mischfuttermittelbetrieb 2 Jahre 

 

8.5 Sonderaudits  

In Verdachtsfällen oder bei Gefahr in Verzug beauftragt die Bio-Initiative unmittelbar Sonderaudits. Die 

Durchführung erfolgt unangekündigt. Außer bei K.O.-Bewertungen besitzen sie keine Auswirkungen 

auf die Auditfrequenz oder den Status des Betriebs. Wird bei einem Sonderaudit eine K.O.- Bewertung 

vergeben, kann eine sofortige Sperrung des Betriebs erfolgen. Die Wiederzulassung des Betriebes 

erfolgt dann erst nach einem erfolgreichem Ergebnis eines Nachaudits.  

8.6 Dokumentation der Ergebnisse  

Die Dokumentation der Ergebnisse sollen sicherstellen, dass die Evaluierung und die entsprechende 

Zertifizierungsentscheidung vertrauenswürdig sind und dass die angewandten Stichprobenmethode 

das Vertrauen in die Evaluierungsergebnisse bestätigen und stärken. Außerdem verlangt die ISO 

17065, dass mindestens eine Person die Zertifizierungsentscheidung auf Grundlage aller Informatio-

nen im Zusammenhang mit der Bewertung, ihrer Überprüfung und aller anderen relevanten Informatio-

nen trifft. Das Fehlen von dokumentierten Stichprobenmethoden, deren Umfang und Ergebnisse sind 

für eine Zertifizierungsentscheidung relevant.  
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Tabelle 7: Vorgaben und Ablauf der Kontrollen im Rahmen der Bio-Initiative 

Wann Was Wer 

2–4 Wochen vor dem Vor-Ort-

Besuch 

 

Vorbereitung zur Evaluierung 

der Dokumentenprüfung zu je-

weiligen Standards (Zulassung 

Öko-Kontrollstelle, Zertifikat 

KAT (Legehennenhaltung), 

Q&S (Mischfuttermittel, Schwei-

nehaltung, Bruderhähne, 

Schlachtung). 

Zertifizierungsstelle 

 

Vor-Ort-Kontrolle 

 

Eröffnungsbesprechung, Infor-

mationserfassung, Abschluss-

gespräch. 

Die Zertifizierungsstelle infor-

miert über den Ablauf der Kon-

trolle und das Ergebnis, Ver-

besserungsbedarf, Abweichun-

gen den Vorgaben nicht ent-

sprechen bzw. erfüllt sind und 

deren Konsequenzen. 

Zertifizierungsstelle/ Kunde 

 

Wenn keine Abweichungen und 

kein Verbesserungsbedarf fest-

gestellt wurden: 

spätestens 4 Wochen nach 

dem Vor-Ort-Besuch 

Zertifizierungsentscheidung 

Erfassung der Zertifizierungs-

entscheidung bzw. Ergebnisse 

der Kontrolle in der Onlineda-

tenbank KAT. 

 

Zertifizierungsstelle 

 

Wenn Abweichungen oder Ver-

besserungsbedarf festgestellt 

wurden, sind Vorgaben für die 

Erfüllung bzw.- Umsetzung im 

Maßnahmenplan wird an Zertifi-

zierungsstelle übermittelt. 

 

Kunde 



 
 

IG Bio-Initiative – 3.6/2026 
 

 
 

  
 
 

- 72 - 

Kontrollbericht von der Zertifi-

zierungsstelle zu benennen.  

Überprüfung der Mängelbeseiti-

gung entsprechend den Vorga-

ben und vorgegebenen Fristen, 

ggf. Nachaudit zur Validierung 

Erfüllung der Vorgaben und Be-

seitigung der im Audit festge-

stellten Abweichungen 

Zertifizierungsstelle/Kunde 

 

8.7 Kontrollberichte, Checklisten 64 
 

• Kontrollbericht pflanzliche Erzeugung  

• Kontrollbericht Futtermittel 

• Kontrollbericht Junghennenaufzucht 

• Kontrollbericht Bruderhähne 

• Kontrollbericht Legehennen 

• Kontrollbericht Mastschweine 

• Bonitierung Junghennen, Bruderhähne und Legehennen 

• Herdenbestandsblätter Geflügel und Schweine 

• Protokolle über die Herkunft und Einstallung der Tiere 

• Übergabeprotokolle an den Schlachtbetrieb 

 

Die Kontrollberichte/Checklisten dienen der Verifizierung auf Einhaltung der Vorgaben der Bio-Initia-

tive. Geprüft werden im Rahmen der neutralen Kontrolle durch zugelassenen Zertifizierungsstellen. 

 

Die Checklisten werden den Vorgaben der Rechtsprechung angepasst und im Rahmen eines Monito-

rings mit den Zertifizierungsstellen, Betrieben in Absprache mit dem Vorstand regelmäßig aktualisiert 

und den Gegebenheiten validiert. 

 

Die Checklisten sind stufenübergreifend, die Auswertung erfolgt über das Kontrollsystem KAT. Die 

Kontrollergebnisse werden den jeweiligen Betrieben unmittelbar mit den zu erforderlichen Maßnahmen 

im Fall von Abweichungen übermittelt.  

 

 
64 https://www.bio-initiative.de/Kontrollvorgaben 
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8.9 Begleitende Dokumente 65 
 

Die begleitenden Dokumente beinhalten insbesondere die Vertragsgestaltung mit den jeweiligen Be-

trieben/Mitgliedern und den Kontrollstellen. Dazu zählen auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen 

der Bio-Initiative sowie die Markensatzung zur Verwendung des Logos, wenn alle Vorgaben erfüllt 

sind. 

Die Vereinssatzung regelt die Mitgliedschaft, die Standards, Vorgaben und Zertifizierungsbestimmun-

gen die Teilnahme am System der Bio-Initiative für die ökologische Erzeugung die Mitgliedschaft dar-

stellen.  

• Antrag  

• Beitragsordnung  

• Systemvertrag 

• Zulassungsvorgaben Zertifizierungsstellen 

• Kontrollenstellenvertrag 

• Systemteilnahme  

• Mitgliedschaft 

• Organisation 

• Markensatzung 

• Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

 
65 https://www.bio-initiative.de 


